
PROTOKOLL DER SITZUNG DES STADTRATES VOM 28. November 2018
Anwesend unter dem Vorsitz von Herr KRINGS Christian, Bürgermeister

Herr GROMMES Herbert, Herr FELTEN Herbert, Herr HOFFMANN René, Frau BAUMANN-
ARNEMANN Christine, Schöffe(n).
Herr HANNEN Herbert, Herr KARTHÄUSER Bernd, Frau THEODOR-SCHMITZ Johanna,
Herr WEISHAUPT Klaus, Frau KNAUF Alexandra, Herr BERENS Karlheinz, Herr HALMES
Tobias, Frau STOFFELS-LENZ Celestine, Frau KLAUSER Elisabeth, Frau ARIMONT-
BEELDENS Hilde, Herr SOLHEID Erik, Frau KESSELER-HEINEN Nathalie, Herr GILSON
Roland, Frau PAASCH-KREINS Andrea, Frau DEN TANDT Lydia, Ratsmitglied(er)
Frau OLY Helga, Generaldirektorin, führt das Protokoll. Der Rat besteht aus 21 Mitgliedern, die
aufgrund der Artikel L1122-11, L1122-12 und L1122-24 des Kodexes der lokalen Demokratie
und der Dezentralisierung vorschriftsmäßig einberufen waren.
Öffentliche Sitzung
Allgemeines

Der Stadtrat:
Aufgrund des Rundschreibens der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Belgiens vom 09.04.2018 laut welchem die Haushalte für das Rechnungsjahr 2019 im Prinzip
von den scheidenden Räten verabschiedet werden müssen;

Aufgrund des Rundschreibens der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens vom 25.09.2018 über die Erstellung der Haushaltsdokumente, insbesondere II.3.3. "Der
Haushaltsbericht" wonach dieser dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt werden muss;

In Anbetracht dessen, dass der Jahresbericht den Zeitraum vom 01.12.2017 bis zum
09.11.2018 umfasst;

Aufgrund von Artikel L1122-23 des Kodexes der lokalen Demokratie und der
Dezentralisierung;

Nimmt zur Kenntnis:
Den Jahresbericht 2018 über die Verwaltung der Gemeinde Sankt Vith.

Öffentliche Arbeiten und Aufträge

Der Stadtrat:
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

dessen Artikel L1122-30 und Artikel L1222-3;
Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge, insbesondere

Artikel 36 und 81;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher

Aufträge in den klassischen Bereichen;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen

Bestimmungen für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen von
öffentlichen Aufträgen, insbesondere dessen Artikel 5, 6, 7 und 8;

Aufgrund des günstigen Gutachtens des Herrn Finanzdirektors vom 19.11.2018;
In Anbetracht dessen, dass ein Auftrag erteilt werden soll, der die Ausführung der in

beiliegendem Lastenheft angeführten Lieferungen beinhaltet;
In Anbetracht, dass diese Lieferungen unter Berücksichtigung der aktuellen offiziellen

Preise und ohne eventuelle Preisermäßigung auf 176.000,00 € (MwSt. inbegriffen) geschätzt
werden können;

In Anbetracht dessen, dass die erforderlichen Kredite im Haushalt des Jahres 2019
eingetragen werden;

1. Jahresbericht 2018 gemäß Artikel L1122-23 des Kodexes der lokalen Demokratie und der
Dezentralisierung. Kenntnisnahme.

2. Lieferung von Heizöl und Dieseltreibstoff für die Einrichtungen und Dienste der
Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 2019. Festlegung der Auftragsbedingungen und der
Vergabeart.



Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Es wird ein Auftrag erteilt, welcher die Ausführung folgender Lieferungen beinhaltet:
Heizöl und Dieseltreibstoff für die Einrichtungen und Dienste der Gemeinde Sankt Vith für das
Jahr 2019.
Artikel 2: Die Schätzung der unter Artikel 1 angeführten Lieferungen wird festgelegt auf
176.000,00 € (MwSt. inbegriffen).
Artikel 3: Die erforderlichen Kredite werden im Haushalt 2019 eingetragen.
Artikel 4: Der unter Artikel 1 angeführte Auftrag wird mittels offenem Verfahren vergeben, auf
Grundlage der unter I, 11 des beigefügten Sonderlastenheftes angeführten Vergabekriterien in
Anwendung des Artikels 81 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge.
Artikel 5: Die für diesen Auftrag geltenden allgemeinen administrativen Vertragsklauseln sind
diejenigen des Königlichen Erlasses vom 14.01.2013 zur Festlegung der allgemeinen
Bestimmungen für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen von
öffentlichen Aufträgen, unter Vorbehalt der in den besonderen Vertragsklauseln vorgesehenen
Abweichungen.
Artikel 6: Die auf diesen Auftrag anwendbaren besonderen administrativen Vertragsklauseln und
technischen Vertragsklauseln sind diejenigen, die in dem diesem Beschluss beigefügten
Lastenheft enthalten sind.

Immobilienangelegenheiten

Der Stadtrat:
In Anbetracht dessen, dass die Gemeinde bei der Suche nach Gelände für die Erweiterung

der Grundschule in Emmels Kontakt mit der VoG "Hof Peters" aufgenommen hat und diese sich
bereit erklärt hat, einen Teil ihres Geländes zu verkaufen;

Aufgrund des Abschätzungsberichtes des Immobilienerwerbskomitees vom 09.10.2018,
laut welchem das Gelände in der Bauzone (737 m²) mit 70,00 €/m² und das Gelände in der
landwirtschaftlichen Zone (1.042 m²) mit 4,00 €/m² abgeschätzt worden ist;

Aufgrund des vorliegenden Vermessungsplans des Studienbüros LACASSE MONFORT,
Petit Sart, 26, 4990 Lierneux vom 13.11.2018;

In Anbetracht des Verkaufsversprechens der VoG "Hof Peters" vom 02.11.2018;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

dessen Artikel L1122-30;
In Anbetracht dessen, dass die Gelder für den Ankauf in Höhe von (1.042 m² x 4,00 €/m²

= 4.168,00 € + 737 m² x 70,00 €/m² = 51.590,00 €) 55.758,00 € zuzüglich Vermessungs- und
Beurkundungskosten im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde eingetragen werden;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Aufgrund des günstigen Gutachtens des Herrn Finanzdirektors vom 19.11.2018;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Den Ankauf des Geländes mit der Bezeichnung "S2" laut Vermessungsplan des
Studienbüros LACASSE MONFORT, Petit Sart, 26, 4990 Lierneux vom 13.11.2018, von der
VoG "Hof Peters" mit Gesellschaftssitz in der Poststraße, Emmels, 6, 4780 Sankt Vith, Teilstück
der Parzelle Nr. 270 W, katastriert Gemarkung 5, Flur D mit einer Gesamtfläche von 1.779 m²
zum Gesamtpreis von 55.758,00 €.
Artikel 2: Alle mit diesem Geländeankauf anfallenden Kosten sind zu Lasten der Gemeinde
Sankt Vith.
Artikel 3: Die Gelder werden im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Sankt Vith eingetragen
werden.

3. Erwerb eines Teilstückes aus der Parzelle Nr. 270 W, katastriert Gemarkung 5, Flur D,
gelegen in Emmels, von der VoG "Hof Peters" mit Gesellschaftssitz in der Poststraße,
Emmels, 6, 4780 Sankt Vith.



Der Stadtrat:
In Anbetracht des Antrages vom 27.07.2018 der Gesellschaft W. PETERS & SOHN, mit

Sitz in Born, In der Bracht, 17, 4770 Amel, auf Erbpachtvertrag im Rahmen eines
Städtebauantrages für einen Anbau auf der Gemeindeparzelle Nr. 197 L, katastriert Gemarkung
1, Flur A, auf dem "Viehmarkt" zwecks Erweiterung der Geschäftsfläche;

In Anbetracht des beiliegenden Vermessungsplanes des Vermessungsbüro 3.14,
Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 02.10.2018;

Aufgrund des beiliegenden Urkundenentwurfs des Erbpachtvertrages über eine Laufzeit
von dreißig Jahren;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere
dessen Artikel L1222-1;

Beschließt mit 15 JA-Stimme(n), 0 NEIN-Stimme(n) und 2 Enthaltung(en) (Frau KNAUF
Alexandra, Herr BERENS Karlheinz):
Artikel 1: Den Erbpachtvertrag im öffentlichen Interesse gemäß beiliegendem Urkundenentwurf
des Notars Edgar HUPPERTZ in Sankt Vith zwischen der Gemeinde Sankt Vith und der
Gesellschaft W. PETERS & SOHN, mit Sitz in Born, In der Bracht, 17, 4770 Amel, für die
Errichtung eines Anbaus auf dem "Viehmarkt" in Sankt Vith über einen Zeitraum von dreißig
Jahren zu genehmigen.
Artikel 2: Das Gemeindekollegium mit Unterzeichnung der Urkunde zu beauftragen.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Antrages der Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS KLOSTERSTRAßE, mit

Sitz Am Herrenbrühl, 23, 4780 Sankt Vith, vom 29.08.2018 auf Erwerb von Gelände in der
Klosterstraße in Sankt Vith, angrenzend an das zukünftige Ärztehaus;

In Anbetracht dessen, dass es sich bei diesem Verkauf um die Vergrößerung des Eigentums
zwecks Anlegung von Parkplätzen handelt;

In Anbetracht des Vermessungsplanes des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14,
Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 26.09.2018;

Aufgrund des Kaufversprechens der Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS
KLOSTERSTRAßE vom 09.10.2018;

Aufgrund des Prinzipbeschlusses des Stadtrates vom 30.10.2018 in gleicher
Angelegenheit;

Aufgrund des Abschlussprotokolls des Untersuchungsverfahrens de commodo et
incommodo, laut welchem keine Einwände vorgebracht wurden;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere
dessen Artikel L1122-30;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt mit 15 JA-Stimme(n), 0 NEIN-Stimme(n) und 2 Enthaltung(en) (Frau KNAUF

Alexandra, Herr BERENS Karlheinz):
Artikel 1: Dem Verkauf eines Teilstückes (Los 1) aus der Gemeindeparzelle Nr. 95 W3,
katastriert Gemarkung 1, Flur D, mit einer vermessenen Fläche von 212 m², so wie es auf dem
Vermessungsplan des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith,
vom 26.09.2018 mit gelbem Farbstrich umrandet eingezeichnet ist, sowie des laut Beschluss des
Stadtrates vom 30.10.2018 aus dem öffentlichen Eigentum deklassierten Loses 2 an die
Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS KLOSTERSTRAßE, mit Sitz Am Herrenbrühl, 23, 4780
Sankt Vith, zum Preis von 60,00 €/m² definitiv zuzustimmen.
Es ergibt sich folgender durch die Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS KLOSTERSTRAßE an

4. Abschluss eines Erbpachtvertrages zwischen der Gesellschaft W. PETERS & SOHN und
der Gemeinde Sankt Vith für die Errichtung eines Anbaus auf dem "Viehmarkt" in Sankt
Vith. Genehmigung.

5. Verkauf von Gelände in Sankt Vith an die Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS
KLOSTERSTRAßE: Definitiver Beschluss.



die Gemeinde Sankt Vith zu zahlender Betrag: 220 m² x 60,00 €/m² = 13.200,00 €.
Artikel 2: Dass alle durch diese Geländetransaktion anfallenden Kosten zu Lasten der
Erwerberin, der Gesellschaft IMMO ÄRZTEHAUS KLOSTERSTRAßE, sind.

Der Stadtrat:
Aufgrund dessen, dass es sich als zweckmäßig erweist, eine seit jeher bestehende Situation

in Schönberg, genannt "Am Kapellchen" zu regularisieren;
Aufgrund des Abschätzungsberichtes des Immobilienerwerbskomitees vom 25.06.2018;
In Anbetracht des Vermessungsplanes des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14,

Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 22.08.2018 für den Verkauf von Gelände an die
Eheleute HEIKAMP;

In Anbetracht des Vermessungsplanes des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14,
Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 27.08.2018 für den Erwerb von Gelände der Familie
SCHRÖDER und der Frau DE MAESSCHALCK, für den Geländetausch mit Frau Katja
SCHRÖDER, sowie für die Übertragung des Weges "Am Kapellchen" ins öffentliche Wegenetz
der Gemeinde Sankt Vith;

Aufgrund des Kaufversprechens der Eheleute HEIKAMP, wohnhaft in Mechelsesteenweg,
217, 1933 Sterrebeek vom 20.09.2018;

Aufgrund des Verkaufsversprechens der Frau Martha GROMMES (Witwe SCHRÖDER),
wohnhaft in der K.-F.-Schinkel-Straße, Schönberg, 10, 4782 Sankt Vith, der Frau Liliane
SCHRÖDER, wohnhaft in der Prümer Straße, 33, 4780 Sankt Vith, der Frau Marcella
SCHRÖDER, wohnhaft in Dorfberg, Schönberg, 9, 4782 Sankt Vith und der Frau Katja
SCHRÖDER, wohnhaft in der Friedrich-Ebert-Straße, 2/B, 65510 Idstein, Deutschland, vom
03.10.2018 (25.09.2018);

Aufgrund des Tauschversprechens der Frau Katja SCHRÖDER, wohnhaft in der Friedrich-
Ebert-Straße, 2/B, 65510 Idstein, Deutschland, vom 25.09.2018;

Aufgrund des Verkaufsversprechens der Frau Marie-Jeanne DE MAESSCHALCK,
wohnhaft in Blauwe Paal, 20, 8230 Wetteren vom 02.10.2018;

Aufgrund des Prinzipbeschlusses des Stadtrates vom 30.10.2018 in gleicher
Angelegenheit;

Aufgrund des Abschlussprotokolls des Untersuchungsverfahrens de commodo et
incommodo, laut welchem keine Einwände vorgebracht wurden;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere
dessen Artikel L1122-30;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Dem Verkauf eines Teilstückes (Los 1) aus der Gemeindeparzelle Nr. 163 E,
katastriert Gemarkung 3, Flur F, mit einer vermessenen Fläche von 182 m², so wie es auf dem
Vermessungsplan des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith,
vom 22.08.2018 mit gelbem Farbstrich umrandet eingezeichnet ist, an die Eheleute Ute und
Hans HEIKAMP, wohnhaft in Mechelsesteenweg, 217, 1933 Sterrebeek, zum Abschätzungspreis
von 4,00 €/m² definitiv zuzustimmen.
Es ergibt sich folgender durch die Eheleute HEIKAMP an die Gemeinde Sankt Vith zu
zahlender Betrag: 182 m² x 4,00 €/m² = 728,00 €.
Artikel 2: Dem Erwerb der Lose 4 und 6, Teilstücke aus der Parzelle Nr. 28 S, katastriert
Gemarkung 3, Flur I, Eigentum der Frau Marie-Jeanne DE MAESSCHALCK, mit den
vermessenen Flächen von 35 m² (Los 4) und 9 m² (Los 6), so wie sie auf dem Vermessungsplan
des Vermessungsbüros GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 27.08.2018 mit

6. Weg "Am Kapellchen" in Schönberg: Übertragung in das öffentliche Wegenetz der
Gemeinde Sankt Vith, Verkauf von Gelände an die Eheleute HEIKAMP, Erwerb und
Tausch von Gelände der Familie SCHRÖDER, sowie Erwerb von Gelände der Frau DE
MAESSCHALCK: Definitiver Beschluss.



rosa (Los 4) und grünem (Los 6) Farbstrich umrandet eingezeichnet sind, zum Abschätzpreis
von 40,00 €/m² zuzustimmen. Es ergibt sich folgender durch die Gemeinde Sankt Vith an Frau
Marie-Jeanne DE MAESSCHALCK zu zahlender Betrag: 44 m² x 40,00 €/m² = 1.760,00 €.
Artikel 3: Dem Erwerb der Lose 5 und 7, Teilstücke aus der Parzelle Nr. 163 D, katastriert
Gemarkung 3, Flur F, Eigentum der Frau Martha GROMMES (Witwe SCHRÖDER), wohnhaft
in der K.-F.-Schinkel-Straße, Schönberg, 10, 4782 Sankt Vith, der Frau Liliane SCHRÖDER,
wohnhaft in der Prümer Straße, 33, 4780 Sankt Vith, der Frau Marcella SCHRÖDER, wohnhaft
in Dorfberg, Schönberg, 9, 4782 Sankt Vith und der Frau Katja SCHRÖDER, wohnhaft in der
Friedrich-Ebert-Straße, 2/B, 65510 Idstein, Deutschland, mit den vermessenen Flächen von 17
m² (Los 5) und 89 m² (Los 7), so wie sie auf dem Vermessungsplan des Vermessungsbüros
GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 27.08.2018 mit gelbem (Los 5) und
orangem (Los 7) Farbstrich umrandet eingezeichnet sind, zu den Abschätzpreisen von 40,00
€/m² für das Los 5 und von 4,00 €/m² für das Los 7 zuzustimmen.
Es ergibt sich folgender durch die Gemeinde Sankt Vith an Frau Martha GROMMES (Witwe
SCHRÖDER), Frau Liliane SCHRÖDER, Frau Marcella SCHRÖDER und Frau Katja
SCHRÖDER zu zahlender Betrag: 1.036,00 € [(17 m² x 40,00 €/m² = 680,00 €) + (89 m² x 4,00
€/m² = 356,00)].
Artikel 4: Dem nachfolgend beschriebenen Geländetausch laut Vermessungsplan des
Vermessungsbüros GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 27.08.2018,
definitiv zuzustimmen:
- Die Gemeinde Sankt Vith tritt das laut Artikel 2 von Frau Marie-Jeanne DE
MAESSCHALCK erworbene Los 6 mit einer vermessenen Fläche von 9 m², Teilstück aus der
Parzelle Nr. 28 S, katastriert Gemarkung 3, Flur I, an Frau Katja SCHRÖDER, wohnhaft in der
Friedrich-Ebert-Straße, 2/B, 65510 Idstein, Deutschland, ab.
- Die Gemeinde Sankt Vith erhält das Los 3 mit einer vermessenen Fläche von 56 m²,
Teilstück aus der Parzelle Nr. 28 F2, katastriert Gemarkung 3, Flur I, von Frau Katja
SCHRÖDER.
Dieser Geländetausch erfolgt mittels Herauszahlung eines Betrages von 1.880,00 € durch die
Gemeinde Sankt Vith an Frau Katja SCHRÖDER, wobei sich der Abschätzpreis des Geländes
auf 40,00 €/m² beläuft.
Artikel 5: Den Weg "Am Kapellchen" in Schönberg, d.h. das Los 1 (89 m²), das Los 2 (292 m²),
das Los 3 (56 m²), das Los 4 (35 m²) und das Los 5 (17 m²), Lose laut Vermessungsplan des
Vermessungsbüros GEOPRO 3.14, Klosterstraße, 12, 4780 Sankt Vith, vom 27.08.2018, sowie
die Parzelle Nr. 28 C2, katastriert Gemarkung 3, Flur I, in das öffentliche Wegenetz der
Gemeinde Sankt Vith einzuverleiben.
Artikel 6: Dass die durch den Geländeverkauf an die Eheleute HEIKAMP anfallenden Kosten zu
Lasten der Letztgenannten sind, wobei die Kosten der Vermessung der Beurkundung bezüglich
der Übertragung des Weges "Am Kapellchen" in das öffentliche Wegenetz, sowie des Erwerbs
von Gelände der Familie SCHRÖDER sowie der Frau Marie-Jeanne DE MAESSCHALCK und
auch des Geländetausches mit Frau Katja SCHRÖDER zu Lasten der Gemeinde Sankt Vith sind.
Außerdem werden die Kosten der Löschung des Hypothekendarlehens für die Teilstücke der
Parzelle Nr. 28 S (Lose 4 und 6), welches Frau Marie-Jeanne DE MAESSCHALCK der
Gemeinde verkauft, von der Gemeinde Sankt Vith getragen.
Artikel 7: Herrn Guido BRAGARD, Kommissar des Immobilienerwerbskomitees, mit der
Unterzeichnung der Urkunde im Namen der Gemeinde Sankt Vith im öffentlichen Interesse zu
beauftragen.

Finanzen

Der Stadtrat:

7. Dorfgemeinschaft Einigkeit Galhausen-Metz. Renovierungsarbeiten am Dorflokal in
Galhausen. Gewährung der finanziellen Beteiligung der Gemeinde im Rahmen der
Bezuschussung von Infrastrukturprojekten.



Aufgrund des vorliegenden Antrages der Dorfgemeinschaft Einigkeit Galhausen-Metz auf
Gewährung eines Sonderzuschusses zum Infrastrukturprojekt „Renovierungsarbeiten am
Dorflokal in Galhausen“;

Aufgrund dessen, dass es sich bei der ersten Kostenschätzung um ein Gesamtprojekt in
Höhe von zirka 20.000,00 € handelte;

Aufgrund dessen, dass die Gesamtkosten des Vorhabens sich im Nachhinein der
eingegangenen Kostenvoranschläge auf 23.564,75 € erhöht haben;

In Anbetracht dessen, dass die Finanzierung über eine Bezuschussung seitens der
Deutschsprachigen Gemeinschaft in Höhe von 60 % und eine Bezuschussung seitens der Stadt
Sankt Vith in Höhe von 50 % der abzüglich des Zuschusses der Deutschsprachigen
Gemeinschaft verbleibenden 40 % erfolgen soll;

Aufgrund dessen, dass die definitive Zusage der Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft auf Bezuschussung für das Projekt vorliegt;

Aufgrund dessen, dass sich der Sonderzuschuss laut neuer „Regelung zur Bezuschussung
von Infrastrukturprojekten“ der Gemeinde Sankt Vith auf 4.712,95 € (50 % der restlichen 40 %
von 9.425,90 €) beläuft;

Aufgrund dessen, dass in der Haushaltsabänderung Nr. 1 des Jahres 2018 der Gemeinde
Sankt Vith unter der Artikelnummer 762009/522-52 ein Betrag in Höhe von 4.713,00 €
vorgesehen ist;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Die Dorfgemeinschaft Einigkeit Galhausen-Metz einen Sonderzuschuss zum
Infrastrukturprojekt „Renovierungsarbeiten am Dorflokal in Galhausen“ in Höhe von 50 % der
verbleibenden 40 % die nicht seitens der Deutschsprachigen Gemeinschaft getragen werden, mit
einem Höchstbetrag von 4.712,95 € aus dem Haushaltsposten 762009/522-52 zu gewähren und
beauftragt das Gemeindekollegium mit der Auszahlung des Betrages.
Artikel 2: Die Auszahlung erfolgt nach der neuen Regelung zur Bezuschussung von
Infrastrukturprojekten sowie nach Vorlage der diesbezüglichen Rechnungsbelege an den
Antragsteller.
Artikel 3: Eine Abschrift vorliegenden Beschlusses ergeht zur Kenntnisnahme an die
Dorfgemeinschaft Einigkeit Galhausen-Metz und an den Herrn Finanzdirektor, um ihm als
Rechtfertigungsbeleg bei der Rechnungsablage zu dienen.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Antrages von Pater Richard BACKES auf Unterstützung des vorliegenden

Projektes "Seniorenheim" in Brasilien;
Aufgrund des Antrages der Wohltätigkeitsorganisation "Freunde von Muramba" auf

Unterstützung des vorliegenden Projektes "Hilfe zur Selbsthilfe" in Muramba;
Aufgrund des Antrages der "ASBL Farnières-Haïti" und "Gib einem Kind deine Hand" auf

Unterstützung des vorliegenden Projektes "Einrichtung eines Labors in der Krankenpflegeschule
in Fort Liberté;

In Anbetracht dessen, dass es sich bei diesen Projekten um eine sinnvolle und nachhaltige
Investierung für die Bevölkerung vor Ort handelt;

Angesichts dessen, dass der Sankt Vither Stadtrat seit nunmehr rund 25 Jahren
verschiedene soziale Projekte zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen
finanziell unterstützt und sich immer wieder von der Zweckmäßigkeit überzeugen konnte;

Aufgrund dessen, dass im Haushaltsplan des Jahres 2018 der Gemeinde Sankt Vith unter
der Artikelnummer 849004/332-02 ein Betrag in Höhe von 7.500,00 € zur Verfügung steht;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung;

8. Gewährung von Zuschüssen im Rahmen von Hilfsprojekten zur sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung.



Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Herrn Pater Richard BACKES für das vorliegende Projekt "Seniorenheim" in
Brasilien einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 €, der Wohltätigkeitsorganisation "Freunde von
Muramba" für das vorliegende Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" in Muramba einen Zuschuss in
Höhe von 1.000,00 € und der "ASBL Farnières-Haïti" und "Gib einem Kind deine Hand" für das
vorliegende Projekt "Einrichtung eines Labors in der Krankenpflegeschule in Fort Liberté einen
Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € für das Rechnungsjahr 2018 aus dem Haushaltsposten
849004/332-02 zu gewähren. Die restlichen 2.500,00 € werden dem Belgischen Roten Kreuz in
Brüssel für die Nothilfe von Familien im Jemen gewährt.
Artikel 2: Eine Abschrift vorliegenden Beschlusses ergeht zur Kenntnisnahme an Herrn Pater
Richard BACKES, an die Wohltätigkeitsorganisation "Freunde von Muramba", an die "ASBL
Farnières-Haïti" und "Gib einem Kind deine Hand", sowie an das Belgische Rote Kreuz und an
den Herrn Finanzdirektor, um ihm als Rechtfertigungsbeleg bei der Rechnungsablage zu dienen.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Dekretes vom 19. Mai 2008 über die materielle Organisation und die

Funktionsweise der anerkannten Kulte, Artikel 33;
Aufgrund des Erlasses der Regierung vom 13. November 2008 über die finanzielle

Verwaltung der Kirchenfabriken;
Auf Grund der Haushaltsplanabänderung Nr. 1, die der Rat der Kirchenfabrik der Pfarre

Sankt Vitus Sankt Vith, Gemeinde Sankt Vith, in der Sitzung vom 04.10.2018 für das
Haushaltsjahr 2018 festgelegt hat;

In der Erwägung, dass besagte Unterlagen in 4 Ausfertigungen am 12.10.2018 bei der
Gemeinde eingegangen sind;

Auf Grund des Berichts des Bischofs vom 16.10.2018;
In der Erwägung, dass die Haushaltsplanabänderung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2018, so

wie sie vom Rat der Kirchenfabrik festgelegt worden ist, folgende Beträge aufweist:
auf der Einnahmenseite: 142.799,87 €
auf der Ausgabenseite: 142.799,87 €
und somit ausgeglichen ist;

In der Erwägung, dass der Bischof Kapitel I der Ausgaben in Bezug auf die Ausübung des
Kults festgelegt hat und besagte Haushaltsplanabänderung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2018 ohne
Bemerkung genehmigt hat;

In der Erwägung, dass es demnach angebracht ist, besagte Haushaltsplanabänderung zu
billigen;

Beschließt einstimmig:
Artikel 1: Die Haushaltsplanabänderung Nr. 1, die der Rat der Kirchenfabrik der Pfarre Sankt
Vitus Sankt Vith, Gemeinde Sankt Vith, in der Sitzung vom 04.10.2018 für das Rechnungsjahr
2018 festgelegt hat, im Einverständnis mit dem Bischof zu billigen.
Diese Haushaltsplanabänderung weist folgende Beträge auf:
auf der Einnahmenseite: 142.799,87 €
auf der Ausgabenseite: 142.799,87 €
und somit ausgeglichen ist.
Artikel 2: Der vorliegende Beschluss ergeht mit der Normalpost an:
- den Rat der Kirchenfabrik der Pfarre Sankt Vitus Sankt Vith;
- die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
- den Herrn Bischof von Lüttich.

9. Haushaltsplanabänderung Nr. 1 der Kirchenfabrik Sankt Vitus Sankt Vith für das Jahr
2018 - Billigung.

10. Prämie zur Schaffung von neuem Wohnraum in Altbauten.



Der Stadtrat:
In Erwägung, dass in der Gemeinde Sankt Vith im Vergleich zu ähnlichen Kommunen eine

überdurchschnittliche Veralterung der Bevölkerung festzustellen ist;
In Erwägung, dass diese Problematik nach Ansicht der im Wohnungsbereich tätigen

Organisationen gegebenenfalls auf mangelnden Wohnraum und eine ungenügende Anzahl zur
Verfügung stehender Bauparzellen zurück zu führen ist;

In Erwägung, dass anderseits behinderte Menschen zunehmende Schwierigkeiten haben
angepassten Wohnraum zu finden;

In Erwägung, dass in vielen Ortschaften, auch in den Ortskernen, zahlreiche alte Häuser
entweder leer stehen, beziehungsweise in Zukunft nicht mehr bewohnt sein werden;

In Erwägung, dass diese Gebäude oftmals aus einem Wohntrakt und anderseits aus
Wirtschaftsräumen bestehen, die in Wohnraum umgebaut werden können;

In Erwägung, dass es aus diesen Gründen sinnvoll erscheint diese verbesserungswürdigen
und verbesserungsfähigen Gebäude als Wohnraum zu nutzen;

In Erwägung, dass es demnach angebracht erscheint, zur Schaffung von Wohnraum und
gegebenenfalls behindertengerechtem Wohnraum eine Beihilfe zu gewähren;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
In Anwendung des Artikels L1122-30 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Die Gemeinde Sankt Vith gewährt im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel eine Prämie zur Schaffung von Wohnraum in Altbauten, an alle natürlichen und
juristischen Personen, die bestehende, auf dem Gebiet der Gemeinde Sankt Vith gelegene
Gebäude als Wohnraum nutzbar machen, sei es
1. durch Verbesserungsarbeiten in seit wenigstens zwei Jahren am Tage der Antragstellung

leerstehenden Wohngebäuden, d.h. Wohngebäude die während diesem Zeitraum weder als
Ferienwohnung noch als ständige Wohnung genutzt wurden;

2. durch Umbauarbeiten anderer Gebäude oder Gebäudeteile um diese in eine oder mehrere
eigenständige Wohneinheiten zu verändern. Neue Anbauten an bestehenden Gebäuden sind
demnach ausgeschlossen.

Artikel 2: Diese Prämie wird nur für gewöhnliche Verbesserungs- und Umbauarbeiten gewährt
und nicht für den Wiederaufbau oder die Instandsetzung eines Gebäudes nach Schäden, die
durch Brand oder durch höhere Gewalt entstanden sind.
Der Wiederaufbau eines vorher abgebrochenen Hauses wird nicht bezuschusst.
Artikel 3: Um in den Genuss dieser Prämie zu gelangen muss der Antragsteller:
1. an Hand einer vom Einregistrierungsamt ausgestellten und am Tage der Antragstellung
höchstens drei Monate alten Bescheinigung belegen, dass er ein dingliches Recht (Eigentum,
Nutznießung, Erbpacht von wenigstens 33 Jahren, ...) auf diese Immobilie besitzt. Wenn
mehrere Personen ein solches Recht auf die betreffende Immobilie haben, muss ein gemeinsamer
Antrag gestellt werden.
2. Für die in Artikel 1, 1. aufgeführten Immobilien muss der Antragsteller auf Grund von
Eintragungen im Bevölkerungsregister nachweisen, dass das Wohngebäude vor mindestens 45
Jahren das erste Mal bewohnt wurde.
3. Der Antrag muss an das Gemeindekollegium gerichtet werden, darin müssen die
vorgesehenen Arbeiten, beziehungsweise Materialanschaffungen, wenn möglich mit Fotos der
Ausgangssituation, genau beschrieben und mit einer Kostenschätzung versehen werden; auf
jeden Fall muss es sich um ein umfassendes und abgeschlossenes Projekt handeln, das
bestehenden Wohnraum verbessert oder neuen Wohnraum schafft. Der Verwaltung ist Zugang
zwecks Ortsbesichtigung bis zum Abschluss der Arbeiten zu gewähren.
4. Für die Berechnung der Prämie werden folgende Kosten berücksichtigt:
a. bei bestehendem Wohnraum: Ersetzen von Fußböden, Treppen, Türen, Wand- und
Deckenverkleidung, Elektro- und Sanitärstationen, Bad und Heizung, alle Maßnahmen zur



Sanierung bestehende Mängel, Isolierung und Energieeinsparung sowie Erneuerung
beziehungsweise Verbesserung des Daches, der Fenster, der Fassaden und Schornsteinsanierung,
sowie feststehende oder im Mauerwerk verankerte Mobilien. Für die Einrichtung eines
Badezimmers ist eine bezuschussbare Höchstgrenze von 10.000,00 € (ausschließlich
Mehrwertsteuer) festgelegt.
b. Bei zu schaffendem Wohnraum: sämtliche Infrastrukturarbeiten beim Umbau von anderen
Gebäudeteilen in Wohnraum.
5. Werden nicht bezuschusst: freistehende, jederzeit abmontierbare Öfen, nicht fest
eingebaute Wandschränke, elektrische Garagentore, Gardinen, Zufahrten, Außenanlagen.
6. Es müssen alle für diese Maßnahmen vorgeschriebenen Städtebaugenehmigungen
vorliegen, nach Möglichkeit sollten der Baustil und die Bausubstanz des zu sanierenden
Gebäudes beibehalten werden.
7. Die Verwaltung überprüft den Antrag und gibt dem Gemeindekollegium darüber einen
Bericht; das Gemeindekollegium kann gegebenenfalls das Gutachten einer Fachperson oder
eines Taxators verlangen, der dem Gemeindekollegium ein begründetes Gutachten darüber gibt,
ob die vorgesehenen Arbeiten für die Schaffung von Wohnraum erforderlich sind; danach
entscheidet das Gemeindekollegium über die prinzipielle Zusage. Die Honorare der Fachperson
oder des Taxators sind zu Lasten des Auftraggebers, das heißt der Gemeinde. Auch ihnen muss
freier Zugang zu dem betreffenden Objekt gewährt werden um den Antrag auf seine Richtigkeit
zu überprüfen.
8. Die Arbeiten dürfen erst nach Erhalt der prinzipiellen Zusage seitens des
Gemeindekollegiums beginnen. Trifft diese allerdings nicht innerhalb von drei Monaten nach
Datum des Eingangs des Antrages bei der Verwaltung ein, so ist die Zusage von Amtswegen
gewährt.
9. Die Prämie kann nur einmal gewährt werden für ein bestehendes Wohngebäude, auch
wenn es mehrere Wohnungen beinhaltet, sowie für den Umbau eines Gebäudeteiles in eine oder
mehrere Wohnungen. Dies bedeutet, dass für eine Immobilie, die ein bestehendes Wohngebäude
und einen anderen Gebäudeteil umfasst, höchstens zwei Prämien bezahlt werden können.
10. Die Gesamtkosten müssen pro Antrag mindestens 10.000,00 € ohne Mehrwertsteuer
betragen und durch Rechnungen, ausgestellt von einregistrierten Unternehmen belegt werden.
11. Das Projekt muss innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab dem Datum der prinzipiellen
Zusage des Gemeindekollegiums bezugsfertig sein; eventuelle Änderungen, die sich im Laufe
des Projektes als erforderlich erweisen, müssen dem Gemeindekollegium unmittelbar mitgeteilt
werden. Mehrkosten, die sich daraus ergeben, können nur dann im Rahmen der vorliegenden
Berechnung der Prämie berücksichtigt werden.
12. Die Prämie wird nur auf Grund von quittierten Rechnungen oder beglaubigten Kopien
dieser Rechnungen berechnet, die gemäß dem Antrag für ausgeführte Arbeiten oder
Anschaffungen von Material ausgestellt wurden. Eigene Arbeitsleistungen werden nicht
berücksichtigt. Die Rechnungen müssen auf den Namen des Antragstellers ausgestellt sein.
Einfache Kassenzettel gelten nicht als Rechnung. Kreditnoten für berechnete Ware müssen
ebenfalls vorgelegt werden.
13. Die Prämie wird nur ausbezahlt, wenn das im Antrag beschriebene Vorhaben innerhalb der
vorgeschriebenen Frist ausgeführt ist. Der Antragsteller informiert die Verwaltung über die
Fertigstellung des Projektes und fügt dieser Mitteilung Fotos des verwirklichten Projektes bei.
Die Gemeinde behält sich das Recht vor, die Ausführung der Arbeiten und die Rechtmäßigkeit
der Prämie vor Ort zu überprüfen.
14. Dem Antragsteller wird der Wortlaut der vorliegenden Bestimmungen in der prinzipiellen
Zusage mitgeteilt. Jeglicher Missbrauch – auch wenn er sich erst später erweisen sollte – führt
zur Annullierung, beziehungsweise Rückforderung der Prämie.
Artikel 4: Die Höhe des Zuschusses beträgt 10 % der durch quittierte Rechnungen belegten
Kosten, die auf jeden Fall mindestens 10.000,00 €, ausschließlich Mehrwertsteuer, betragen
müssen. Die Höchstprämie beträgt 2.500,00 €.



Bei Wohnungen, die bedeutende Erleichterungen für Behinderte bieten, beträgt die
Höchstprämie 3.500,00 €.
Artikel 5: Um als Wohnung zu gelten, die bedeutende Erleichterungen für Behinderte bietet, sind
folgende Mindestkriterien zu erfüllen:
a) Die Wohnung muss einen stufenlosen Zugang haben. In Ausnahmefällen kann ein
Seiteneingang diesen Bedingungen entsprechen, wenn der Haupteingang unter keinen
Umständen rollstuhlgerecht gestaltet werden kann. Falls die Wohnung sich nicht im Erdgeschoss
befindet, muss sie durch einen rollstuhlgerechten Aufzug erreichbar sein.
b) Im Außenbereich ist auf eine ausreichende Breite (120 cm) des Zugangs zum Gebäude und
auf eine befahrbare Oberflächengestaltung dieses Zugangs zu achten.
c) Auszuführende Rampen dürfen eine Höchststeigung von 5 % haben, falls die Rampe
länger als 5 m ist, darf die Steigung sich auf höchstens 7 % belaufen. Das Seitengefälle darf
nicht mehr als 2 % betragen.
d) Die lichte Breite der Eingangstüren und Innentüren beträgt mindestens 90 cm. Vor und
hinter den Türen befinden sich ausreichende Bewegungsflächen.
e) Innerhalb der Wohnungen und der angrenzenden Freiräume sind keine
Niveauunterschiede.
f) Untere Türanschläge und -schwellen sind grundsächlich zu vermeiden. Soweit sie
technisch unbedingt erforderlich sind, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.
g) Die Türen von Bad und WC sind nach außen aufschlagend.
h) Die Sanitärräume, WC und Badezimmer sind so dimensioniert, dass ausreichend
Bewegungsmöglichkeit für einen Rollstuhl gewährleistet ist. Die Rotationsfläche mit einem
Durchmesser von 150 cm gilt als ausreichend. Neben dem WC ist eine freie Stellfläche
vorgesehen, so dass im Bedarfsfall das WC vom Rollstuhl aus erreicht werden kann. Wände und
Decken sollen ein nachträgliches Anbringen von Griffen, Leitern und Stangen erlauben.
i) Wenigstens ein Schlafraum ist so groß angelegt, dass Pflegebetten mit erforderlicher
Bewegungsfläche Platz finden.
j) Bei Zuschnitt und Einrichtung des Küchenraumes ist auf ausreichende
Bewegungsmöglichkeiten und auf volle Zugänglichkeit aller Einrichtungsteile für einen
Rollstuhlfahrer zu achten. Auch hier sollen die Rotationsflächen mindestens 150 cm
Durchmesser haben.
k) Die Flure sind wenigstens 110 cm breit.
l) Bedienungsvorrichtungen wie Schalter, Steckdosen, Fensteröffnungen, Sicherungen,
Raumthermostate o.ä. sind in rollstuhlgerechter Höhe anzuordnen. Gleiches gilt für die
Anordnung von Türklingeln, Sprechanlagen und Briefkästen. Vor diesen Bedienungselementen
ist ausreichend Verkehrsfläche für Rollstuhlfahrer vorzusehen.
Artikel 6: Vorliegende Regelung tritt am 01.01.2019 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember
2019.
Artikel 7: Das Gemeindekollegium wird mit der Ausführung vorliegenden Beschlusses
beauftragt.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Dekretes der Wallonischen Region über die Abfälle vom 27.06.1996;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Region vom 05.03.2008 über die Bewirtschaftung

der Abfälle aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Haushalte und die Deckung der diesbezüglichen
Kosten;

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Der Satz des Selbstkostenpreises für das Jahr 2019 beträgt 102 % und liegt somit in
der Vorgabe der Wallonischen Region von mindestens 95 % und höchstens 110 %.
Artikel 2: Die vorliegenden Zahlen werden der Aufsichtsbehörde im Anhang am Haushaltsplan

11. Genehmigung des Selbstkostenpreises des Mülldienstes 2019.



für das Jahr 2019 übermittelt.

Der Stadtrat:
Aufgrund der Artikel L1122-30 und L1321-1 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Aufgrund der Artikel L1133-1 und L1133-2 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/363-03 für die Einnahmen vorgesehen

ist;
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wird zugunsten der Gemeinde Sankt Vith
eine Gebühr auf die Entsorgung von Haushaltsabfällen und diesen gleichgestellten Abfällen zu
Lasten aller Einrichtungen und Dienste des Staates, der Gemeinschaft, der Region, der
Interkommunalen und der Gemeinde sowie zu Lasten der gemeinnützigen Einrichtungen in
privatrechtlicher Trägerschaft erhoben:
1. die auf dem Gebiet der Gemeinde Sankt Vith eine Tätigkeit ausüben und
2. die Haushaltsabfälle oder diesen gleichgestellten Abfälle von der Gemeinde Sankt Vith
beziehungsweise von ihr beauftragten Unternehmen entsorgen lassen.
Die Entsorgung erfolgt ausschließlich in den von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung
gestellten und mit einem elektronischen Mikrochip zur Erfassung des Abfallgewichtes
ausgerüsteten Containern gemäß der vom Stadtrat am 22.12.2014 erlassenen „Allgemeinen
Verwaltungspolizeiverordnung“.
Artikel 2: Die Gebühr beträgt 0,30 € pro entsorgtem kg Abfall. Das Gewicht des entsorgten
Abfalls wird mittels elektronischer Messung ausgewiesen.
Artikel 3: Die Berechnung der Gebühr erfolgt zum 31. Dezember jeden Rechnungsjahres. Der
Gebührenpflichtige erhält dabei eine detaillierte Aufstellung der entsorgten Abfallmenge.
Artikel 4: In Ermangelung einer Zahlung auf dem gütlichen Wege wird die Eintreibung der
geschuldeten Gebühren auf dem Zivilwege erwirkt.
Artikel 5: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-12 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine Steuer auf
Ausschankgenehmigungen aufgestellt für Veranstaltungen bei denen Eintritt verlangt wird.
Artikel 2: Die Steuern sind fällig für jeden, der auf dem Gebiet der Gemeinde, Bälle,

12. Gebühr auf die Abfuhr und die Verwertung von Haushaltsabfällen und gleichgestellten
Abfällen im Rahmen des gewöhnlichen Sammeldienstes.

13. Steuer auf Ausschankgenehmigungen



Tanzpartien, Disco, Open-Air und Zeltfeste veranstaltet und eine Ausschankgenehmigung
benötigt.
Artikel 3: Die Steuer auf Ausschankgenehmigungen wird auf 50,00 € festgesetzt.
Diese Pauschalsteuer deckt eine Veranstaltung von höchstens 12 Stunden. Sie ist erneut fällig je
zusätzliche Rate von 12 Stunden.
Artikel 4: Die im Artikel 2 bestimmten Steuerpflichtigen sind verpflichtet die
Ausschankgenehmigung spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung bei der
Gemeindeverwaltung zu beantragen.
Artikel 5: Die Steuer wird gemäß dem Gesetz vom 24.12.1996 über die Beitreibung und das
steuerrechtliche Verfahren in Sachen Provinzial- und Gemeindesteuern vom Steuerpflichtigen,
im Augenblick seiner Erklärung zu Händen des Einnehmers in bar gegen Quittung einbezahlt.
Artikel 6: Die auf Grund der Erklärung getätigte Zahlung wird unter Vorbehalt aller Rechte und
jeglicher Überprüfung durch die Gemeindeverwaltung angenommen.
Artikel 7: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen,
Verfolgungen, Vorzugsrecht, gesetzliche Hypothek sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuern gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 8: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 9: Jeder Betriebsführer ist verpflichtet, den durch die Gemeindeverwaltung beauftragten
Kontrollbehörden Zugang zu seinem Betrieb zu gewähren und sich den durch das
Gemeindekollegium vorgesehenen Kontrollen zu unterwerfen.
Artikel 10: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 11: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 12: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
In Anbetracht, dass das Ausstellen von Verwaltungsdokumenten jeglicher Art für die

Gemeinde mit hohen Ausgaben verbunden ist und dass es demnach angebracht ist, von den
Antragstellern eine Steuer zu fordern;

Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Artikels L1122-30 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Aufgrund des Gesetzes vom 19.12.2006 und des Kgl. Erlasses vom 21.12.2006 betreffend

die föderale Besteuerung von Verwaltungsdokumenten;

14. Steuer auf das Ausstellen von Verwaltungsdokumenten.



Aufgrund des Gesetzes vom 15.12.1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt,
die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, insbesondere die Anlagen 3 und 3ter;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 08.10.1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den
Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, insbesondere die Artikel 20
und 48;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/361-04 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine Steuer auf
das Ausstellen von Verwaltungsdokumenten durch die Gemeinde erhoben.
Diese Steuer ist durch die Person zu entrichten, welche das Dokument auf Antrag oder von Amts
wegen ausgestellt bekommt, beziehungsweise durch die Person welche die Auskunft beantragt.
Bei der Beantragung einer Anlage 3ter ist die Steuer durch den belgischen Auftraggeber eines
Werksvertrags, oder eines Dienstleistungsvertrags im Rahmen einer Subunternehmertätigkeit mit
einem nicht belgischen Betrieb zu entrichten.
Artikel 2:
a) Elektronisches Identitätsdokument für Belgier, elektronischer Aufenthaltstitel für
Ausländer und biometrisches Identitätsdokument:
Gemeindesteuer von 6,00 € zuzüglich des Gestehungspreises aufgerundet auf den
Nachkommawert ,50 oder ,00
b) 1) Aufenthaltstitel und Aufenthaltsdokumente beziehungsweise Eintragungsbescheinigung
für Ausländer

(Papierdokument): 6,00 €
2) Aufenthaltstitel und Dokumente gemäß Anlage 3ter: 2,50 €

c) Heiratsbücher: 50,00 €
d) 1) Sonstige Dokumente oder Bescheinigungen jeder Art, Auszüge, Abschriften, Urkunden,

Genehmigungen, Adressenanfragen, 6,50 € pro Dokument
2) Leumundszeugnisse: 6,50 € (Arbeitslose sind von dieser Gebühr ausgeschlossen)
3) Unterschriftsbeglaubigung; Beglaubigung von Dokumenten; Schlachtscheine

Bescheinigung zwecks Urlaub aus familiären Gründen (Todesfall); Ausfüllen von
Antragsdokumenten; Haushaltszusammensetzungen: 2,50 € pro Dokument

4) Reisepässe:
Gemeindesteuer von 25,00 € zuzüglich des Gestehungspreises aufgerundet auf den

Nachkommawert ,50 oder ,00
5) Führerscheine:
Provisorischer Führerschein: Gemeindesteuer von 7,00 € zuzüglich des Gestehungspreises

aufgerundet auf den Nachkommawert ,50 oder ,00
Definitiver oder internationaler Führerschein: Gemeindesteuer von 10,00 € zuzüglich des

Gestehungspreises aufgerundet auf den Nachkommawert ,50 oder ,00
e) Für Plastikhüllen wird eine Steuer von 0,50 € erhoben.
f) Raumordnungsdokumente:

1) Ausstellen einer kleinen Baugenehmigung: 30,00 €
2) Ausstellen einer großen Baugenehmigung: 100,00 € pro Wohneinheit oder

Geschäftseinheit
3) Verstädterungsgenehmigungen: 120,00 € pro Parzelle
4) Abweichungen und Abänderungen der Verstädterungsgenehmigungen: 100,00 €
5) Umschreibung von Baugenehmigungen: 6,50 €
6) Verlängerung von Baugenehmigungen: 6,50 €
7) Städtebauliche Bescheinigungen: 30,00 €
8) Betriebsgenehmigungen:



Umweltgenehmigung Klasse I: 300,00 €
Umweltgenehmigung Klasse II: 50,00 €
Erklärung der Klasse III: 20,00 €
Globalgenehmigung Klasse I: 360,00 €
Globalgenehmigung Klasse II: 150,00 €
Liegen die Kosten für die Bearbeitung höher als die hier oben erwähnten Sätze, wird eine

Abrechnung erstellt, auf Basis der reellen Kosten und die Gemeinde hält sich das Recht vor,
diese Zusatzkosten einzufordern.

9) Ausstellen einer Genehmigung für Jugendlager, Terrassen, für Mietgenehmigungen und
Taxigenehmigungen: 30,00 €

10) Verlängerung einer Genehmigung für Terrassen: 6,50 €
11) Genehmigung von Geschäftsniederlassungen, gemäß dem Dekret der Wallonischen

Region vom 05.02.2015: 30,00 €
12) Verweigerung jeglicher Anträge: 50 % des Betrages, der für eine Genehmigung bezahlt

werden müsste
13) Permanente Ausschankgenehmigung: 50,00 €
14) Einpflanzung des Standortes von Gebäuden: 100,00 €

Artikel 3: Die Steuer wird beim Ausstellen des Dokumentes erhoben. Die Zahlung der Steuer
wird durch die Aushändigung einer Quittung bestätigt.
Artikel 4: Von der Steuer sind befreit:
- Dokumente und Urkunden für schulische Zwecke;
- Dokumente und Urkunden für soziale Zwecke;
- Urkunden, welche die Gemeindeverwaltung aufgrund eines Gesetzes oder einer Kgl.
Verordnung oder irgend einer Verordnung der Behörde kostenlos auszustellen hat;
- die an bedürftige Personen ausgestellten Urkunden und Dokumente. Die Bedürftigkeit
wird durch jeden Beweisbeleg festgestellt;
- die Genehmigung bezüglich religiöser oder politischer Kundgebungen;
- die Genehmigung bezüglich Tätigkeiten, die als solche bereits zugunsten der Gemeinde
steuer- oder gebührenpflichtig sind;
- alle Dokumente/Bescheinigungen für Jugendliche unter 16 Jahren, außer die
Gestehungskosten aufgerundet auf den Nachkommawert ,50 oder ,00 für Identitätsdokumente
und Reisepässe.
Artikel 5: Die Steuer ist nicht anwendbar auf die Ausstellung von Urkunden, welche aufgrund
eines Gesetzes, einer Kgl. Verordnung oder einer Verordnung der Behörde bereits zugunsten der
Gemeinde gebührenpflichtig sind. Eine Ausnahme wird für die Gebühren gemacht, die der
Gemeinde von Amts wegen gelegentlich des Ausstellens von Reisepässen zustehen, und die im
Artikel 5 des Gebührentarifs der Kanzlei vorgesehen sind und innerhalb des Königreiches
erhoben werden.
Artikel 6: Die Gerichtsbehörden, die öffentlichen Verwaltungen und gleichgestellten
Einrichtungen, desgleichen die gemeinnützigen Anstalten sind von der Steuer befreit.
Artikel 7: Die Personen und die Einrichtungen welche die Entrichtung der im Artikel 2
festgesetzten Steuern verweigern, sind verpflichtet, den Betrag derselben zu Händen des
Finanzdirektors so lange zu hinterlegen, bis die zuständige Behörde über ihren Einspruch
befunden hat.
In diesem Falle stellt der Finanzdirektor ihnen kostenlos eine Quittung aus.
Artikel 8: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen,
Verfolgungen, Vorzugsrecht, gesetzliche Hypothek sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuern gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 9: Der gegenwärtige Beschluss wird der vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

15. Steuer auf das Nichtvorhandensein von Privatparkplätzen.



Der Stadtrat:
Aufgrund der Artikel 162 und 170§4 der Verfassung betreffend die steuerliche Autonomie

der Gemeinden;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30;
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund der Kommunalen Bauordnung vom 02.12.1997; Kapitel „Allgemeine
Bestimmungen“, „Fahrzeugabstellplätze“, wonach jeder Bauherr verpflichtet ist, entsprechend
seinem Bauvorhaben (Wohneinheiten, Büro-/Geschäftsflächen), private
Parkplätze/Unterstellplätze im Rahmen seines Bauvorhabens zu schaffen;

In Anbetracht dessen, dass insbesondere im Stadtzentrum verstärkt Wohneinheiten
geschaffen werden und somit die Anzahl der Personenkraftwagen stetig ansteigt, dies neben dem
allgemeinen Anstieg des Verkehrsaufkommens, infolgedessen die Verkehrs- und
Parkplatzprobleme verschärft werden;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/367-11 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Beschließt mit 15 JA-Stimme(n), 1 NEIN-Stimme(n) (Herr WEISHAUPT Klaus) und 1
Enthaltung(en) (Frau KNAUF Alexandra):
Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
Steuer erhoben:
a) beim Nichtvorhandensein von Parkplätzen infolge eines Neubaus, Wiederaufbaus oder
Umbaus, der die benutzte Fläche um mehr als 10 % vergrößert, sowie in allen Fällen einer
Änderung der Zweckbestimmung oder der Verwendung eines bestehenden Gebäudes müssen – je
nach Bestimmung des betreffenden Gebäudes – eine oder mehrere Fahrzeugabstellflächen auf
dem betreffenden Grundstück, unter freiem Himmel oder in Garagen, gemäß der geltenden
Bauordnung der Gemeinde Sankt Vith vom 02.12.1997 eingerichtet werden;
b) beim Wegfall von Parkplätzen infolge der Änderung der Zweckbestimmung der
Parkplätze, die zur Folge hat, dass die bestehenden oder vorgesehenen Parkplätze nicht mehr als
solche zu benutzen sind;
c) beim Wegfall von Parkplätzen infolge der Änderung der Zweckbestimmung des Gebäudes
oder Gebäudeteils, die zur Folge hat, dass Parkplätze nicht mehr benutzt werden können.
Die Tatsache, dass eine Baugenehmigung für die Neubau- oder Umbauarbeiten erteilt worden
ist, hat keine Auswirkung auf die Zulässigkeit der Steuer.
Artikel 2:
Unter „Parkplatz“ versteht man:
a) entweder eine Garage, mit den Mindestmaßen: 5,00 m lang, 2,75 m breit und 1,80 m hoch
b) oder einen überdachten Stellplatz mit den Mindestmaßen: 4,50 m lang, 2,25 m breit und
1,80 m hoch.
c) oder einen Stellplatz unter freiem Himmel, mit den Mindestmaßen: 5,50 m lang und 2,50
m breit
Jeder Parkplatz muss benutzt und verlassen werden können, ohne dabei andere Fahrzeuge
versetzen zu müssen.
Artikel 3: Die Steuer ist zu entrichten in den folgenden Fällen:
a) Bei der Aushändigung einer Baugenehmigung, wobei festgestellt worden ist, dass die
erforderliche Anzahl Parkplätze nicht vorhanden ist;
b) Aufgrund eines Protokolls des Beauftragten des Städtebauamtes, worin festgestellt wird,
dass eine Baugenehmigung nicht eingehalten wurde, unabhängig davon, ob die
Zuwiderhandlung gerichtlich verfolgt wird;
c) Aufgrund eines Protokolls des Beauftragten des Städtebauamtes, worin festgestellt wird,



dass eine Änderung ohne Baugenehmigung herbeigeführt wurde, die jedoch die Einrichtung von
Parkplätzen erfordert hätte, unabhängig davon, ob eine Baugenehmigung benötigt wurde oder
nicht.
Die Steuer ist nicht geschuldet in den folgenden Fällen:
a) Bei Regulierungen von Bauvorhaben, deren Ursprungsdatum nachweislich (ursprüngliche

Baugenehmigung oder Eintrag ins Bevölkerungsregister) vor Inkrafttreten dieser Steuer
liegt;

b) Für die Anzahl der Wohneinheiten, beziehungsweise Büro- oder Geschäftseinheiten, die
vor der unter Artikel 1 a) eingereichten Baugenehmigung bestanden;

Artikel 4: Die Steuer wird auf 5.000,00 € pro fehlenden Parkplatz festgesetzt. Die Steuer ist
geschuldet vom Eigentümer des Gebäudes oder Gebäudeteils.
Artikel 5: Die Steuer ist nicht geschuldet, wenn der Steuerpflichtige den Nachweis erbringen
kann, dass er auf einem höchstens 400 m entfernten Gelände, über die erforderliche Anzahl
Parkplätze verfügt.
Die Entfernung wird von den Ecken der betroffenen Parzellen berechnet.
Sollte auf Parkplätze, Garagen, Abstellplätze zurückgegriffen werden die sich auf einem
Gelände oder in einem Gebäude befinden, das nicht Teil des Bauantrags ist, gilt, dass diese
Parkplätze, Garagen, usw., nicht schon zur Erfüllung der Parkplatznormen von anderen
Bauvorhaben dienen dürfen. Der Beweis muss erbracht werden, dass es sich um überschüssige
Parkplätze, Garagen, usw., handelt, damit vermieden wird, dass diese Infrastrukturen mehrfach
zur Erfüllung der Bauordnung verwendet werden.
Artikel 6: Die Gemeindeverwaltung stellt dem Steuerpflichtigen ein Erklärungsformular zu, das
dieser ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben vor dem auf diesem Formular angegebenen
Stichtag zurücksenden muss.
Artikel 7: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 8: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 9: Die Heberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar
erklärt.
Artikel 10: Der Steuerpflichtige kann Einspruch beim Gemeindekollegium, der Gemeinde Sankt
Vith einlegen. Dieser Einspruch muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von sechs
Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf dem
Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen eines
Einspruches nicht aufgehoben.
Artikel 11: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen. In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 12: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des



Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 13: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
In Anbetracht, dass die Regeln der Hygiene erfordern, dass das Schmutz- und Abwasser

sowie der Inhalt der Aborte in die Kanalisation abgeleitet werden;
In Erwägung, dass es gerecht ist, die Bewohner von Gebäuden, welche an den öffentlichen

Kanalisationen angeschlossen sind, zu verpflichten, als Benutzer zu den Betriebs- und
Unterhaltungsarbeiten dieser Kanalisation beizusteuern;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere
Artikel L1122-30 und L1122-31;

Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren
in Sachen provinziale und lokale Steuern;

Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/363-09 für die Einnahmen vorgesehen

ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1:
§1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Periode vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer von 50,00 € zu Lasten der Bewohner von bebauten Liegenschaften, welche in
der kollektiven Zone liegen, die direkt oder indirekt an die öffentlichen Kanalisationen, die zu
einer Kläranlage führen, angeschlossen oder anschließbar sind, erhoben, ohne Berücksichtigung
des gegebenenfalls verwendeten Mittels, um die Privatkanalisation an die öffentliche
Kanalisation anzuschließen.
§2: Zugunsten der Gemeinde wird für die Periode vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer von 20,00 € zu Lasten der Bewohner von bebauten Liegenschaften, welche in
der kollektiven oder individuellen Zone liegen, welche direkt oder indirekt an die öffentlichen
Kanalisationen angeschlossen sind, erhoben, ohne Berücksichtigung des gegebenenfalls
verwendeten Mittels, um die Privatkanalisation an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.
Artikel 2: Die Steuer ist zu entrichten durch jeden Haushalt, durch jeden industriellen, Handels-
oder sonstigen Betrieb, sowie durch jeden Betreiber einer freiberuflichen Tätigkeit, welche zu
gleichwelchem Zwecke die Gesamtheit oder einen Teil eines im Artikel 1 angeführten Gebäudes
bewohnen beziehungsweise benutzen. Die Eigentümer der Immobilie sind solidarisch und
unteilbar mit den Mietern und Benutzern dieser Immobilien für die Zahlung der in dieser
Verordnung vorgesehenen Steuern haftbar.
Artikel 3: Die Steuer wird halbjährlich berechnet, wobei die Eintragung am 01. Januar und am
01. Juli des Steuerjahres maßgebend ist.
Artikel 4: Die Steuer ist nicht anwendbar auf die kostenlosen gemeinnützigen Dienste des
Staates, der Provinz oder der Gemeinde.
Die Steuer ist nicht anwendbar auf landwirtschaftliche Betriebe, da diese, laut Dekret der
Wallonischen Region vom 07.10.1985, keine Abwässer in die öffentliche Kanalisation einleiten
dürfen.
Artikel 5: Die Steuerheberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für
vollstreckbar erklärt.
Artikel 6: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf

16. Steuer auf den Unterhalt der Kanalisation.



dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 7: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 8: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1,3,4,8 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 9: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund der Artikel L1122-30 und L1321-1 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Aufgrund der Artikel L1133-1 und L1133-2 des Kodexes der lokalen Demokratie und der

Dezentralisierung;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund des Dekretes der Wallonischen Region vom 27.06.1996 betreffend die Abfälle
und insbesondere Artikel 21 dieses Dekretes, der u.a. die kostendeckende Besteuerung in
Anwendung des Verursacherprinzips vorsieht;

Aufgrund des von der Regierung der Wallonischen Region am 15.01.1998 verabschiedeten
Abfallplanes „Horizont 2010“;

Aufgrund der vom Stadtrat am 22.12.2014 verabschiedeten „Allgemeinen
Verwaltungspolizeiverordnung“;

Aufgrund der vom Stadtrat am 28.01.2015 verabschiedeten „Verwaltungspolizeiliche
Verordnung zur Abfallbewirtschaftung“;

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 31.05.2001, für das Gebiet der Gemeinde
Sankt Vith ab dem 01.01.2003 die selektive Einsammlung der Haushaltsabfälle im „Duoback“
mit elektronischer Gewichtsmessung durchzuführen;

Aufgrund des Gesetzes vom 19.07.1991 und des Kgl. Erlasses vom 16.07.1992 betreffend
das Bevölkerungsregister;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/363-03 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Aufgrund der vom Stadtrat am 22.12.2012 verabschiedeten Gemeindeverordnung über
Jugendlager, insbesondere Artikel 2 und 4, die den Vermieter und den Mieter zu einer
ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle verpflichten;

Aufgrund der Erfordernis, diese Prinzipien auf die Steuern anzuwenden, um die stetig
steigenden Unkosten für die Abfuhr und die Verwertung des Haushaltsmülls zu decken;

Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde Sankt Vith wird für die Periode vom 01.01.2019 bis
31.12.2020 eine Steuer auf die Abfuhr und die Verwertung von Haushaltsabfällen und diesen
gleichgestellten Abfällen erhoben, welche mittels vorschriftsmäßigen Containern entsorgt

17. Steuer auf die Abfuhr und die Verwertung von Haushaltsabfällen und gleichgestellten
Abfällen im Rahmen des gewöhnlichen Sammeldienstes.



werden, die anhand eines elektronischen Mikrochips erfasst werden. Die Entleerung der
Container erfolgt zweiwöchentlich.
Artikel 2 a) STEUER AUF DIE ENTSORGUNG UND VERWERTUNG VON
HAUSHALTSABFÄLLEN AUS HAUSHALTEN
§1 Pro Haushalt wird eine Steuer je nach Kategorie erhoben von:

85,00 € für einen Einpersonen-Haushalt;
107,00 € für einen Haushalt mit zwei und mehr Personen;

Die Steuer wird zu Lasten der Haushaltsvorstände aller Haushalte der Gemeinde Sankt Vith
erhoben, die gemäß Artikel 7 des Kgl. Erlasses vom 16.07.1992 betreffend das
Bevölkerungsregister als solche am 01. Januar und am 01. Juli des Steuerjahres im
Bevölkerungsregister der Gemeinde Sankt Vith eingetragen sind; sie ist solidarisch von allen
juristischen und natürlichen Personen des Haushaltes und vom Eigentümer der Immobilie
geschuldet.
Die Zahlung dieser Steuer gibt dem Steuerpflichtigen das Anrecht auf
1. die Zurverfügungstellung von zwei mit elektronischen Mikrochips ausgestatteten
Containern von 40 Liter oder einem Duoback-Container von 140 Liter oder einem Duoback-
Container von 210 Liter oder einem Duoback-Container von 260 Liter;
2. die Nutzung von 1 Sperrmüll- und 6 Papier- und Kartonsammlungen pro Jahr;
3. die Nutzung der Glascontainer;
4. den kostenlosen Zugang zum Containerpark.
§2 Die Haushalte, die nach dem 01. Januar des Steuerjahres im Bevölkerungsregister der
Gemeinde als solche ein- oder ausgetragen werden, erhalten eine Ermäßigung der in Artikel 2 a)
§1 festgelegten Steuer um die Hälfte des Betrages. Die Haushalte, die nach dem 01. Juli des
Steuerjahres im Bevölkerungsregister der Gemeinde als solche eingetragen werden, sind von der
in Artikel 2 a) §1 festgelegten Steuer befreit.
§3 Aus sozialen Gründen wird die in Artikel 2 a) §1 festgelegte Steuer für Haushalte mit einem
jährlichen Gesamteinkommen bis zu 12.000,00 €, erhöht um 1.500,00 € für die erste und 900,00
€ für jede weitere Person zu Lasten, auf Vorlage von Rechtfertigungsbelegen des dem Steuerjahr
vorangegangenen Jahres, auf 30,00 € festgesetzt.
§4 Haushalte, in denen am 01. Januar oder am 01. Juli des Steuerjahres ein Kind von weniger als
zwei Jahren lebt, erhalten eine Ermäßigung von 30,00 € pro Kind unter 2 Jahren auf die in
Artikel 2 a) §1 festgelegte Steuer.
§5 Haushalte, die einen Pflegefall zu Hause betreuen, erhalten bei Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung über Inkontinenz der Pflegeperson eine Ermäßigung von 30,00 € auf die unter
Artikel 2 a) §1 erwähnte Steuer.
§ 6 Anerkannte Tagesmütter erhalten bei Vorlage einer Bescheinigung eine Ermäßigung von
60,00 € auf die in Artikel 2 a) §1 festgelegte Steuer.
§ 7 Die verschiedenen in Artikel 2 §3 bis §6 vorgesehenen Ermäßigungen sind kumulierbar,
solange die unter Artikel 2 a) §1 erwähnte Steuer noch geschuldet ist.
Artikel 2 b) STEUER FÜR DIE ENTSORGUNG UND VERWERTUNG VON
HAUSHALTSABFÄLLEN AUS ZWEITWOHNUNGEN
§1 Pro Zweitwohnung, die am 01. Januar und am 01. Juli des Steuerjahres im Register der
Zweitwohnungen der Gemeinde Sankt Vith eingetragen ist, wird eine Steuer in Höhe von 107,00
€ für die Entsorgung und Verwertung von Haushaltsabfällen erhoben. Ferner sind die
Eigentümer der Immobilien solidarisch und unteilbar mit den Mietern und Benutzern dieser
Immobilien für die Zahlung der Steuer haftbar.
Die Zahlung dieser Steuer gibt dem Inhaber der Zweitwohnung das Anrecht auf:
1. die Zurverfügungstellung von zwei mit elektronischen Mikrochips ausgestatteten
Containern von 40 Liter oder einem Duoback-Container von 140 Liter oder einem Duoback-
Container von 210 Liter oder einem Duoback-Container von 260 Liter;
2. die Nutzung von 1 Sperrmüll- und 6 Papier- und Kartonsammlungen pro Jahr;
3. die Nutzung der Glascontainer;



4. den kostenlosen Zugang zum Containerpark.
§2 Für Zweitwohnungen, die nach dem 01. Januar des Steuerjahres im Zweitwohnungsregister
der Gemeinde als solche eingetragen werden, wird eine Ermäßigung um die Hälfte der in Artikel
2b) §1 festgelegten Steuer gewährt. Für Zweitwohnungen, die nach dem 01. Juli des
Steuerjahres im Zweitwohnungsregister der Gemeinde als solche eingetragen werden, wird die
in Artikel 2 b) §1 festgelegte Steuer nicht erhoben.
Artikel 2 c) STEUER AUF DIE ENTSORGUNG UND VERWERTUNG VON ABFÄLLEN
AUS BETRIEBEN, DIE DEN HAUSHALTSABFÄLLEN GLEICHGESTELLT SIND
§1 Es wird eine Steuer zu Lasten der Betriebe erhoben, die in der Gemeinde Sankt Vith eine
Tätigkeit mit Gewinnabsicht ausüben und die zur Entsorgung der im Betrieb anfallenden - den
Haushaltsabfällen im Sinne der vom Gemeinderat am 22.12.2014 verabschiedeten „Allgemeinen
Verwaltungspolizeiverordnung“ gleichgestellten – Abfälle einen oder mehrere mit elektronischen
Mikrochips ausgestattete Monoback-Container mit einem Fassungsvermögen von 40, 140, 240,
360 oder 770 Litern nutzen; diese Steuer wird pro Monoback-Container wie folgt festgelegt:
Monoback 40 L. 40,00 € pro Jahr
Monoback 140 L. 100,00 € pro Jahr
Monoback 240 L. 130,00 € pro Jahr
Monoback 360 L. 185,00 € pro Jahr
Monoback 770 L. 375,00 € pro Jahr
§2 Eine Steuer wird zu Lasten der Betriebe des Horeca-Sektors und der Campingplätze erhoben,
die einen Antrag auf wöchentliche Leerung der in §1 erwähnten Container stellen, die pro
Container wie folgt festgelegt wird:
Monoback 40 L. 80,00 € pro Jahr
Monoback 140 L. 200,00 € pro Jahr
Monoback 240 L. 260,00 € pro Jahr
Monoback 360 L. 370,00 € pro Jahr
Monoback 770 L. 750,00 € pro Jahr
§3 Die in §1 und §2 festgelegten Steuern sind grundsätzlich für ein volles Jahr zu entrichten.
Wird ein Container jedoch im Laufe des Jahres auf Antrag des Betriebes von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt oder zurückgenommen, so wird die auf diesen Container zu zahlende Steuer
wie folgt berechnet: Anzahl Monate der Nutzung multipliziert mit 1/12 der Jahressteuer, wobei
der Monat der Lieferung und/oder der Monat der Rücknahme mit berechnet werden. Ferner sind
die Eigentümer der Immobilien solidarisch und unteilbar mit den Mietern und Benutzern dieser
Immobilien für die Zahlung der Steuer haftbar.
Artikel 2 d) STEUER FÜR DIE ENTSORGUNG UND VERWERTUNG VON
HAUSHALTSABFÄLLEN AUS JUGEND- UND FERIENLAGERN
Es wird zu Lasten der Vermieter von Jugend- und Ferienlagern eine Steuer in Höhe von 0,10 €
pro Lagerteilnehmer und pro Tag zugunsten der Gemeinde erhoben. Die Zahlung dieser Steuer
gibt dem Vermieter und den Mietern des Jugendlagers für die Dauer der Jugend- oder
Ferienlager Anrecht auf:
1. die Zurverfügungstellung von Containern, ausgestattet mit elektronischen Mikrochips, zur
Entsorgung der in den Jugendlagern anfallenden Haushaltsabfällen und diesen gleichgestellten
Abfällen unter Beachtung der vom Gemeinderat am 22.12.2015 verabschiedeten „Allgemeinen
Verwaltungsordnung betreffend die Sammlung von Haushaltsabfällen und gleichgestellten
Abfällen“;
2. den kostenlosen Zugang zum Containerpark für den Vermieter und die Mieter der
Jugendlager.
Artikel 3: Zusätzlich zu den in Artikel 2 a) b) und c) vorgesehenen Steuern wird zu Lasten der in
diesen Artikeln genannten Steuerpflichtigen eine Steuer von 0,30 € pro abgeliefertem
Kilogramm Haushaltsabfall beziehungsweise dem Haushaltsabfall gleichgestellten Abfall
erhoben, wobei das abgelieferte Gewicht an Abfällen mittels eingebautem elektronischem Chip
erfasst wird und wobei die ersten 20 kg von der Steuer befreit sind.



Artikel 4: Zusätzlich zu den in Artikel 2 a) b) und c) vorgesehenen Steuern wird zu Lasten der in
diesen Artikeln genannten Steuerpflichtigen eine Pauschalsteuer für eine Mindestmenge an
abgeliefertem Haushaltsabfall beziehungsweise dem Haushaltsabfall gleichgestellten Abfall
erhoben. Diese Pauschalsteuer beläuft sich auf die Mindestmenge von 20 kg pro Jahr
multipliziert mit dem in Artikel 3 anwendbaren Steuersatz.
Artikel 5: Die in Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 4 festgelegten Steuern werden mittels einer
Heberolle erhoben, welche durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar
erklärt wird.
Artikel 6: Die gemeinnützigen Einrichtungen und die Dienste des Staates, der Gemeinschaft, der
Region, der Provinz, der Gemeinde und der Interkommunalen und die gemeinnützigen
Einrichtungen in privater Trägerschaft sind von der Zahlung der Steuer befreit.
Artikel 7: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und entweder
ausgehändigt oder auf dem Postweg zugestellt werden. Die Einspruchspflicht von sechs Monaten
beginnt nach dem 3. Arbeitstag ab Versand des Steuerbescheides.
Artikel 8: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach der Absendung des Steuerbescheids
zu zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 9: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 10: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-32 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
Steuer auf alle Bank-, Finanz-, Kredit- und Sparinstitute, sowie ihre Filialen und Agenturen, die
am 01. Januar des Steuerjahres auf dem Gebiet der Gemeinde Sankt Vith der Öffentlichkeit
zugängliche Lokale haben, erhoben.
Für die Anwendung des vorherigen Absatzes wird als Bank-, Finanz-, Kredit- und Sparinstitut
angesehen, die physischen oder moralischen Personen die hauptberuflich Geld- oder
Kreditgeschäfte unter gleich welcher Form tätigen.
Artikel 2: Die Steuer ist von der physischen oder moralischen Person, im Namen derer das
Institut betrieben wird, geschuldet.
Artikel 3: Die Steuer wird auf 400,00 € pro Annahmestelle festgesetzt. Unter Annahmestelle ist
jede Stelle (Raum, Büro, Schalter) zu verstehen, wo ein Angestellter der Zweigstelle jegliches
Bankgeschäft für einen Kunden verrichten kann.

18. Steuer auf die Banken und gleichgestellte Einrichtungen.



Artikel 4: Die Gemeindeverwaltung schickt dem Steuerpflichtigen ein Erklärungsformular zu,
das dieser ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben vor dem auf diesem Formular
angegebenen Verfallstag zurücksenden muss.
Der Steuerpflichtige, der keinen Erklärungsvordruck erhalten hat, ist verpflichtet, bis spätestens
30. Juni des Steuerjahres die benötigten Angaben für die Steuerfestsetzung mitzuteilen.
Artikel 5: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 6: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 7: Die Heberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar
erklärt.
Artikel 8: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 9: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen. In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 10: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 11: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund des Gesetzes vom 20.07.1971 über die Bestattungen und Grabstätten;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/363-10 für die Einnahmen vorgesehen

ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;

19. Steuer auf die Beerdigungen und die Einsetzung einer Urne in eine Urnenwand, einen
Urnenwahlgrab oder in ein Wahlgrab.



Beschließt einstimmig:
Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine Steuer auf
die Beerdigungen in einem Wahlgrab und/oder Urnenwahlgrab und die Einsetzung einer Urne in
eine Urnenwand aufgestellt.
Artikel 2: Die Steuer auf die Beerdigungen in einem Wahlgrab und/oder Urnenwahlgrab und die
Einsetzung einer Urne in eine Urnenwand ist auf 500,00 Euro je Beerdigung oder Einsetzung
festgesetzt. Sie findet keine Anwendung:
- auf das Verstreuen der Asche;
- auf die Beerdigung von auf dem Gemeindegebiet gestorbenen Personen;
- auf die Beerdigung der Verstorbenen, welche ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthaltsort in der Gemeinde hatten oder die Hälfte ihres Lebens in der Gemeinde wohnhaft
waren;
- auf die Beerdigungen, der Einwohner der Ortschaften Wallerode, Eimerscheid, Neumühle
und Kaiserbaracke, Ortsteile, die durch die Fusion einer anderen Gemeinde angegliedert wurden
und die Beerdigungen nach wie vor auf dem ursprünglichen Friedhof der betreffenden
Altgemeinde stattfinden;
- auf die Beerdigungen von für das Vaterland gefallen Militär- und Zivilpersonen.
Artikel 3: Die Steuer auf die Beerdigung einer 3 oder 4 Person in einer Zweiergrabstätte vor
Ablauf der Jahresfrist von 15 Jahren ist auf 250,00 € je Beerdigung festgesetzt, unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen über die Friedhofsordnung.
Artikel 4: Die Steuern müssen anlässlich der Beantragung der Erlaubnis auf Beerdigung oder
Einsetzung der Urne in eine Urnenwand zu Händen des Angestellten der Gemeindeverwaltung
hinterlegt werden, der eine Quittung darüber ausstellt.
Artikel 5: Es handelt sich um eine Barsteuer. Insofern diese Steuer nicht anlässlich der
Beantragung entrichtet wird, kann der Betrag der Steuer in die Heberolle eingetragen werden.
Artikel 6: In Ermangelung einer Barzahlung wird die Steuer in eine Heberolle aufgenommen;
alsdann ist die Steuer unmittelbar nach Erhalt des Steuerbescheides zu zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 7: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-27 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine jährliche
Steuer pro Standplatz auf den Campingplätzen erhoben.
Unter Camping versteht man diejenigen, wie sie in der diesbezüglichen Gesetzgebung definiert
sind (Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 09. Mai 1994).
Jedoch sind alle Gelände von dieser Verordnung ausgeschlossen, die höchstens 60 Tage jährlich
für die Ausübung des Campings von organisierten Gruppen, unter Aufsicht von einem oder
mehreren Leitern und Benutzung von Zelten als Unterkunft, verwendet werden.

20. Steuer auf die Standplätze auf den Campingplätzen.



Artikel 2: Der Steuersatz wird auf 35,00 € pro Standplatz, belegt oder nicht belegt, der für das
Aufstellen der im Artikel 1 des oben erwähnten Gesetzes vom 09.05.1994 aufgezählten
Unterkünfte reserviert ist, festgesetzt.
Artikel 3: Die Steuer wird vom Betreiber des Campinggeländes geschuldet. Im Falle der
Vermietung ist der Eigentümer für die Zahlung der Steuer mitverantwortlich.
Artikel 4: Die Gemeindeverwaltung schickt dem Steuerpflichtigen ein Erklärungsformular zu,
das dieser ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben vor dem, auf diesem Formular
angegebenen Verfallstag, zurücksenden muss. Der Steuerpflichtige, der kein Erklärungsformular
erhalten hat, ist verpflichtet bis spätestens den 30. September des Steuerjahres die benötigten
Angaben für die Steuerfestsetzung mitzuteilen.
Artikel 5: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 6: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 7: Die Heberolle wird vom Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar erklärt.
Artikel 8: Vom Betreiber eines Campinggeländes ist keine Übernachtungssteuer für die Benutzer
eines Standplatzes auf dem Campinggelände geschuldet. Die Steuerverordnung über die
Zweitwohnungen findet auf den Campingplätzen keine Anwendung.
Artikel 9: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen
Verfolgungen, Vorzugsrechte, gesetzliche Hypothek, sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuer gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 10: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 11: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-26 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;

21. Steuer auf die Übernachtungen.



Beschließt einstimmig:
Artikel 1: Zu Gunsten der Gemeinde Sankt Vith wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019,
eine Steuer auf Übernachtungen erhoben und zwar zu Lasten von Privatpersonen und von
jeglichen Anstalten und Einrichtungen die fremden Personen Übernachtungsmöglichkeiten zur
Verfügung stellen. Es handelt sich also um Übernachtungen in Privatwohnungen, Privathäusern,
Hotels, Jugendherbergen Pensionen, Familienpensionen und möblierten Zimmern.
Wohltätige Anstalten ohne Erwebszweck und mit einem rein philantropischen Zweck,
Pensionate, Unterrichts- und Sozialanstalten, Krankenhäuser werden nicht besteuert.
Artikel 2: Die Steuer wird vom Vermieter, beziehungsweise von der Zwischenperson, pro Bett
geschuldet. (Unter Bett versteht man ein Einzelbett, d.h. ein Doppelbett sind zwei Einzelbetten).
Die jährliche Steuer pro Bett beträgt für:
- Hotels und Pensionen 20,00 €
- Jugendherbergen 10,00 €
- Privatwohnungen, Privathäuser Privatpensionen und möblierte Zimmer 10,00 €
Artikel 3: Die im Artikel 1 der vorliegenden Verordnung erwähnten Personen oder Anstalten
beziehungsweise Einrichtungen sind dazu gehalten, der Gemeindeverwaltung eine Erklärung
abzugeben mit Angabe der zu vermietenden Betten. Jede Änderung der so angemeldeten Anzahl
muss der Gemeindeverwaltung unverzüglich mitgeteilt werden.
Artikel 4: Alle Personen beziehungsweise Einrichtungen die bei der Vermietung von Zimmern in
Villen, Häusern, Appartements, Studios und anderen Wohngelegenheiten als Zwischenperson
auftreten (Betreiber von Mietagenturen, usw.), sind ebenso wie die anderen Zimmervermieter
verpflichtet, die diesbezüglichen Angaben mitzuteilen.
Artikel 5: Für die Jugendlager (auf Wiesen, in Scheunen, Sälen, usw.) wird ein Pauschalbetrag
von 0,05 € pro Teilnehmer pro Tag eines Jugendlagers berechnet.
Die Anzahl Teilnehmer von Jugendlagern werden durch die zuständigen Beamten festgestellt.
Die Betreiber von Jugendlagern sind verpflichtet, vor dem 30. Juni des Rechnungsjahres die
Anzahl und die Lage der Jugendlager der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.
Artikel 6: Die in Artikel 2 und 5 erwähnten Steuern werden mittels einer Heberolle eingetrieben,
die vom Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar erklärt wird.
Artikel 7: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 8: Jeder Betriebsführer ist verpflichtet, den durch die Gemeindeverwaltung beauftragten
Kontrollbehörden Zugang zu seinem Betrieb zu gewähren und sich den vorgesehenen Kontrollen
zu unterwerfen.
Artikel 9: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen,
Verfolgungen, Vorzugsrechte, gesetzliche Hypothek sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuern gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 10: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.



Artikel 11: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 12: Falls eine gleiche Lage zur Anwendung gegenwärtiger Verordnung und derjenigen
über die Zweitwohnungen Veranlassung gibt, kommt nur erstere Verordnung in Frage.
Artikel 13: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/367-13 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Periode vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
eine jährliche Steuer auf wohl oder nicht in der Katastermutterrolle eingetragenen und auf
Gemeindegebiet gelegenen Zweitwohnungen eingeführt.
Artikel 2: Unter Zweitwohnung ist jede Privatunterkunft, mit Ausnahme derjenigen, die als
Hauptwohnung dient, zu verstehen, deren Benutzer nicht im Bevölkerungsregister als ständige
Bewohner eingetragen sind und worüber sie zu jeder Zeit als Eigentümer oder Benutzer mit oder
ohne Entgelt, verfügen können. Dabei kann es sich um Landhäuser, Bungalows,
Etagenwohnungen, Wochenend- oder Freizeithäuser, beziehungsweise -häuschen,
Gelegenheitsunterkünfte oder gleich welcher unbeweglichen Wohnunterkunft, einschließlich der
den Chalets gleichgestellten Wohnwagen handeln.
Sind keine Zweitwohnungen:
- der Raum, in dem eine nicht in der Gemeinde wohnhafte Person ihrem, beim
Handelsregister in Belgien angemeldeten, Gewerbe nachgeht;
- Zelte, fahrbare Wohnwagen und Wohnanhänger;
- Einzelzimmer, die Studenten hiesiger Unterrichtsanstalten während ihrer Studienzeit
belegen.
- Wohnungen, die von Personen belegt sind, die eine Ausbildungsstelle besetzen, wobei zur
Kontrolle eine Ausbildungsbescheinigung und die letzte Lohnbescheinigung bei der
Gemeindeverwaltung vorgelegt werden müssen.
Artikel 3: Derjenige verfügt zu jeder Zeit über eine Zweitwohnung, der sie im Laufe des
Anlagejahres gegen oder ohne Entgelt benutzen kann, auch wenn es sich um zeitweilig
unterbrochene Benutzung handelt.
Das gleiche gilt, wenn der Betreffende entweder einen oder mehreren Drittpersonen,
gelegentlich oder während irgendeiner Periode des Anlagejahres, die unentgeltliche Benutzung
für diese Wohnung gestattet.
Beruft er sich auf eine Vermietung während des Anlagejahres, so obliegt es ihm nachzuweisen,
dass ein Mietvertrag gegen Entgelt besteht. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, ist die
Steuer zu entrichten.
Artikel 4: Der Steuerbetrag wird auf 400,00 € pro Jahr und Zweitwohnung festgesetzt.
Artikel 5: Die Steuer wird halbjährlich berechnet, wobei die Eintragung der Zweitwohnung am
01. Januar und am 01. Juli des Steuerjahres maßgebend ist. Die Steuer ist zu entrichten von
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demjenigen, auf dessen Namen die Zweitwohnung am 01. Januar oder am 01. Juli des
Steuerjahres im Register der Zweitwohnungen eingetragen ist.
Artikel 6: Der Benutzer der Zweitwohnung hat die Steuer zu entrichten. Die Eigentümer der
Immobilie sind solidarisch und unteilbar mit den Mietern und Benutzern dieser Immobilien für
die Zahlung der in dieser Verordnung vorgesehenen Steuern haftbar.
Artikel 7: Der Erfassung der besteuerbaren Einheiten erfolgt seitens der Gemeindeverwaltung.
Sie erhält von den Betreffenden eine unterschriebene Erklärung mit einem von ihr bestimmten
Wortlaut innerhalb der von ihr festgesetzten Frist. Betreffende Personen, die nicht zum
Ausfüllen einer Erklärung veranlasst wurden, haben jedoch der Gemeindeverwaltung
unaufgefordert die zur Besteuerung erforderlichen Anhaltspunkte mitzuteilen, spätestens im
Laufe des Monats der Gebrauchszuführung, des Besitzantritts oder der Benutzung der
Zweitwohnung.
Falls der Benutzer ebenfalls Eigentümer der Zweitwohnung ist, bleibt die Erstanmeldung,
vorbehaltlich Änderung, bis auf Widerruf gültig.
Artikel 8: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 9: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 10: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 11: Die Steuerheberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für
vollstreckbar erklärt.
Artikel 12: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere Artikel L1122-30;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren in Sachen

provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999 betreffend das Streitverfahren in
Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/368-04 für die Einnahmen vorgesehen ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde Sankt Vith wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer auf Hunde erhoben, die im Laufe des Steuerjahres gehalten werden.
Artikel 2: Sind betroffen, die Hunde deren Besitzer beziehungsweise Halter:
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a) im Bevölkerungsregister der Gemeinde eingetragen sind
b) im Register der Zweitwohnungen eingetragen sind, insofern sie nicht schon diesbezüglich
durch die Gemeinde in deren Bevölkerungsregister sie eingetragen sind, besteuert werden.
c) von juristischen Personen deren Geschäftssitz innerhalb der Gemeinde liegt.
Artikel 3: Die Steuer wird solidarisch durch den Besitzer und Halter geschuldet.
Artikel 4: Sind von dieser Steuer befreit:
a) die Blindenhunde;
b) Hunde für Rollstuhlfahrer;
c) Hunde die weniger als 3 Monate alt sind;
d) Hunde, die durch eine juristische Person aufgenommen wurden, wenn der Tierschutz in
ihrem sozialen Aufgabenbereich liegt.
e) Hunde, welche von Förstern gehalten werden.
Artikel 5: Die Steuer wird auf 12,00 € pro Hund festgesetzt.
Artikel 6: Die beim Handelsgericht eingetragenen Hundehandels- und Hundezuchtbetriebe
werden jedoch einer Pauschalsteuer von 120,00 € unterworfen, ungeachtet der Anzahl Hunde.
Artikel 7: Die in Artikel 5 festgelegt Steuer ist vom Steuerpflichtigen in einer einmaligen
jährlichen Zahlung zu entrichten; wenn die An- oder Abmeldung im Laufe des Jahres erfolgt, so
wird die entsprechende Steuer berechnet nach der Formel: Anzahl Monate, währenddessen der
Hund gehalten wurde, multipliziert mit 1/12 der Jahressteuer, wobei der Monat des An-
beziehungsweise Abmeldedatums nicht berechnet wird.
Artikel 8: Die im Artikel 2 der vorliegenden Verordnung erwähnten Personen sind dazu
gehalten, der Gemeindeverwaltung eine Erklärung abzugeben mit der Anzahl und der Rasse der
Hunde. Jede Änderung der so angemeldeten Anzahl muss der Gemeindeverwaltung
unverzüglich mitgeteilt werden.
Artikel 9: Jeder Hundehalter beziehungsweise Inhaber eines Hundezuchtbetriebes ist
verpflichtet, den durch die Gemeindeverwaltung beauftragten Kontrollbehörden Zugang zu
seinem Anwesen zu gewähren und sich den vorgesehenen Kontrollen zu unterwerfen.
Artikel 10: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um
seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 11: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 12: Die in Artikel 5 und 6 erwähnten Steuern werden mittels einer Heberolle
eingetrieben, die durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar erklärt wird.
Artikel 13: Die Entrichtung der Steuer hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Versanddatum
des Steuerbescheids zu erfolgen.
Artikel 14: Die Vorschriften bezüglich die Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen,
Verfolgungen, Vorzugsrechte, gesetzliche Hypothek sowie die Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuer gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 15: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der
Gemeinde Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und
innerhalb von sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder



ausgehändigt oder auf dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch
das Einlegen einer Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 16: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere Artikel L1122-30

und L1122-31;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren in Sachen

provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999 betreffend das Streitverfahren in
Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-23 für die Einnahmen vorgesehen ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine jährliche
Steuer auf mobile und feststehende Werbetafeln sowie Werbetafeln mit mechanisch oder
elektronisch laufender Sichtfläche erhoben.
Artikel 2: Sind von dieser Steuer befreit;
- die Werbetafeln, die sich auf dem Betriebsgelände oder an Gebäuden befinden, auf die sich
diese Werbetafeln beziehen.
Artikel 3: Die Steuer wird wie folgt für mobile und feststehende Werbetafeln festgelegt:
0,10 € für jeden Quadratdezimeter (0,10 €/dm²) oder Bruchteil eines Quadratdezimeters der
gesamten Werbefläche. Bei Werbetafeln mit mehreren sichtbaren Flächen wird die Gesamtfläche
für die Besteuerung berücksichtigt.
Die Steuer wird wie folgt für Werbetafeln mit mechanisch oder elektronisch laufender
Sichtfläche festgelegt:
0,32 € für jeden Quadratdezimeter (0,32 €/dm²) oder Bruchteil eines Quadratdezimeters der
gesamten Werbefläche. Bei Werbetafeln mit mehreren sichtbaren Flächen wird die Gesamtfläche
für die Besteuerung berücksichtigt.
Artikel 4: Die Steuer ist durch den Besitzer der Werbetafel geschuldet. Sie ist solidarisch durch
den Mieter oder Vermieter des Grundstückes geschuldet, auf dem die Werbetafel steht.
Artikel 5: Die in Artikel 3 festgelegten Steuern sind in einer einmaligen jährlichen Zahlung zu
entrichten; wenn die Werbetafel im Laufe des Jahres aufgestellt oder abgehängt wird, so wird die
entsprechende Steuer nach der Anzahl Monate mit 1/12 der Jahressteuer multipliziert, wobei der
Monat des Aufstelldatums oder Abhängdatum nicht berechnet wird.
Artikel 6: Die Bestandsaufnahme und die Aufmessung der Werbetafeln erfolgt durch die
Gemeindedienste. Jede Änderung in Bezug auf Größe und Standort der Werbetafeln ist der
Gemeindeverwaltung unverzüglich durch den Eigentümer mitzuteilen.
Artikel 7: Die Steuerheberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für
vollstreckbar erklärt.
Artikel 8: Durch den Finanzdirektor wird den Steuerpflichtigen kostenlos ihr Steuerbescheid
zugestellt, welcher die Beträge angibt, für die sie in der Heberolle eingetragen sind.
Artikel 9: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 10: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Versand des Steuerbescheids zu
zahlen. In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
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Artikel 11: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 12: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
In Anbetracht der Tatsache, dass auf dem Wohnungsmarkt ein Mangel besteht und bisher

leerstehende Gebäude diesem Markt wieder zur Verfügung gestellt werden sollten;
In Erwägung, dass es daher angebracht erscheint alle Maßnahmen zu treffen, den Abbruch

oder die Wiederinstandsetzung dieser Gebäude zu beschleunigen auch unter dem Blickpunkt der
öffentlichen Sauberkeit;

Auf Grund der Artikel L1122-30 des KLDD;
Auf Grund der geltenden gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bestimmungen in

Sachen Festlegung und Beitreibung der Gemeindesteuern;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/367-15 für die Einnahmen vorgesehen

ist;
Aufgrund der Tatsache, dass eine Prämie zur Schaffung von neuem Wohnraum in

Altbauten besteht;
Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsbaupolitik (Ancrage

Communal) Projekte verwirklicht;
Auf Grund der Finanzlage der Gemeinde;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer auf alle nicht fertig gestellten, verwahrlosten, verfallenen oder leerstehenden
Gebäude festgelegt.
Artikel 2: Der Satz dieser Steuer wird pauschal auf 25,00 € pro Gebäude für das erste Jahr
festgelegt und dem Eigentümer wird die Möglichkeit eingeräumt, die Immobilie abzureißen oder
wieder herzustellen und zu bewohnen beziehungsweise die Bauarbeiten abzuschließen.
Für das 2. Jahr wird die Steuer auf 1.500,00 € und ab dem 3. Jahr auf 3.000,00 € festgelegt und
wird für das ganze Jahr geschuldet. Sollten bereits Besteuerungen der Vorjahre bestehen, so sind
diese maßgebend für die Bestimmung des Besteuerungsjahres dieses Beschlusses.
Artikel 3: Die Steuer ist geschuldet durch den Eigentümer des Gebäudes.
Artikel 4: Von der Steuer befreit sind durch Unfall oder höhere Gewalt zerstörte Gebäude für die
Dauer der Klärung des Schadensfalls bei den Versicherungen oder vor Gericht und die Gebäude,
die infolge einer gerichtlichen Erbauseinandersetzung keinen endgültigen Besitzer kennen.
Artikel 5: Als nicht fertig gestellte Gebäude werden die Gebäude betrachtet, die innerhalb von 6
Jahren ab dem Datum der erteilten Baugenehmigung oder Betriebsgenehmigung nicht
entsprechend genutzt werden.
Werden als verwahrloste oder leerstehende Gebäude angesehen, die fertig gestellten Immobilien,
die seit mehr als 3 Jahren nicht bewohnt sind oder nicht entsprechend der urbanistischen
Zweckbestimmung genutzt werden.
Als verfallene Gebäude gelten die unbewohnten Immobilien, die infolge von Brand-, Wasser-,
Erdbeben- oder Unfallschäden oder Witterungseinflüssen zerstört sind und demzufolge eine
Ruine bilden.
Im Sinne des vorliegenden Beschlusses ist ein „Gebäude“ eine Immobilie, die entweder über
eine getrennte Hausnummer oder Katasternummer verfügt, selbst wenn sie eventuell Teil eines
größeren Immobilienkomplexes sein sollte (z.B. Doppelhaus, Reihenhaus, …). Im Sinne des
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vorliegenden Beschlusses ist ein Teil einer Immobilie, die ursprünglich eine doppelte
Zweckbestimmung hatte (z.B. Wohnhaus, das an einem Stall, Scheune, Werkstatt, …
angegliedert ist), als getrenntes „Gebäude“ zu verstehen, so dass die auf Grund des vorliegenden
Beschlusses geschuldete Steuer für den nicht bewohnten Wohnbereich auch dann geschuldet ist,
wenn der übrige Teil der Immobilie weiterhin gemäß der ursprünglichen Zweckbestimmung
genutzt werden sollte.
Artikel 6: Das Gemeindekollegium nimmt jedes Jahr eine Bestandsaufnahme der Grundlagen
dieser Steuer vor. Ein Feststellungsprotokoll in dem die genauen Angaben der
Besteuerungsgrundlage aufgeführt sind, wird dem Eigentümer per Einschreibebrief zugestellt.
Der Eigentümer hat eine Frist von 30 Tagen, ab Datum der Aufgabe des Einschreibebriefes, um
dem Gemeindekollegium seine eventuellen Bemerkungen zu übermitteln.
Artikel 7: Die Steuer wird mittels einer jährlichen Heberolle eingetrieben. Der Steuerschuldner
kann innerhalb von sechs Monaten und 3 Tagen ab Zusendung des Steuerbescheids einen
schriftlichen, begründeten und unterschriebenen Einspruch gegen den Steuerbescheid beim
Gemeindekollegium einreichen.
Artikel 8: Die Klauseln betreffend der Festlegung und Beitreibung der Steuern sind diejenigen
der Artikel L3321-1 bis L3321-12 des KLDD (Gesetz vom 24. Dezember 1996 über Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern) und dem K.E. vom 12. April 1999
betreffend der Prozedur vor dem Gouverneur oder vor dem Gemeindekollegium in Sachen
Reklamation einer Provinzial- oder Gemeindesteuer.
Artikel 9: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/368-02 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde Sankt Vith wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer auf Pferde und Ponys, die zum 01. Januar des Steuerjahres gehalten werden, wie
folgt erhoben:
Pferde mit einer Schulterhöhe
- Widerrist- von min. 1,20 m 25,00 €
Pferde mit einer Schulterhöhe
- Widerrist- von max. 1,20 m 12,50 €
Die beim Handelsgericht eingetragenen Pferdehandels- und Pferdezuchtbetriebe werden jedoch
einer Pauschalsteuer von 250,00 € unterworfen, ungeachtet der Anzahl Pferde.
Artikel 2: Sind von dieser Steuer befreit:
a) Pferde unter 2 Jahre;
b) Belgisches Zugpferd;
c) Ardenner Zugpferd.
Artikel 3: Die im Artikel 1 festgesetzte Steuer findet Anwendung auf alle Pferde, welche auf
dem Gebiet der Gemeinde gehalten werden, sei es von:
a) physischen Personen, wohnhaft oder nicht wohnhaft in der Gemeinde.
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b) moralischen Personen, Gesellschaften oder Vereinigungen mit oder ohne Sitz in der
Gemeinde.
Artikel 4: Die Steuer wird solidarisch durch den Besitzer und Halter geschuldet.
Artikel 5: Die im Artikel 3 der vorliegenden Verordnung erwähnten Personen sind dazu
gehalten, der Gemeindeverwaltung eine Erklärung abzugeben, mit der Anzahl Pferde. Jede
Änderung der so angemeldeten Anzahl muss der Gemeindeverwaltung unverzüglich mitgeteilt
werden.
Der Steuerpflichtige, der kein Erklärungsformular erhalten haben sollte, muss spätestens zum
31. Mai des Steuerjahres der Gemeindeverwaltung alle zur Besteuerung notwendigen Elemente
mitteilen.
Artikel 6: Jeder Pferdehalter beziehungsweise -züchter ist verpflichtet, den durch die
Gemeindeverwaltung beauftragten Kontrollbehörden Zugang zu seinem Anwesen zu gewähren
und sich den vorgesehenen Kontrollen zu unterwerfen.
Artikel 7: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Datum des Versandes, um seine
Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 8: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 9: Die in Artikel 1 erwähnten Steuern werden mittels einer Heberolle eingetrieben, die
vom Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar erklärt wird.
Artikel 10: Die Entrichtung der Steuer hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Versanddatum
des Steuerbescheids zu erfolgen.
Artikel 11: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 12: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der
Gemeinde Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und
innerhalb von sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder
ausgehändigt oder auf dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch
das Einlegen einer Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 13: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999

27. Steuer auf Wohnwagen, welche sich auf einem nicht genehmigten Campingplatz befinden.



betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040001/364-27 für die Einnahmen

vorgesehen ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird für die Periode vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
eine jährliche Steuer pro genehmigten oder nicht genehmigten Wohnwagen, welcher sich
außerhalb eines erlaubten Campingplatzes befindet, im Sinne des Dekretes der
deutschsprachigen Gemeinschaft vom 09. Mai 1994 bezüglich Campings, erhoben. Unter
Wohnwagen versteht man alle diejenigen, welche unter der Anwendung von Artikel 84 §1 des
Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe fallen, sowie
die nicht genehmigten Wohnwagen.
Artikel 2: Diese Steuer ist geschuldet vom Eigentümer des Wohnwagens. Im Falle, dass dieser
Wohnwagen auf einem Grundstück eines anderen Eigentümers steht, so ist die Steuer solidarisch
und unteilbar durch den Eigentümer des Grundstücks geschuldet.
Artikel 3: Fallen nicht unter die Anwendung dieser Steuer:
Wohnwagen, welche während Festen und der Kirmes von herumziehenden Kaufleuten
aufgestellt werden, sowie Wohnwagen die als Baubuden benutzt werden.
Artikel 4: Der Steuersatz wird auf 149,00 € pro Wohnwagen und pro Jahr festgelegt. Der
gesamte Steuersatz ist geschuldet, selbst wenn der Wohnwagen während des Steuerjahres nur
einen Tag auf einem nicht erlaubten Campingplatz gestanden hat.
Artikel 5: Die Erfassung der besteuerbaren Wohnwagen erfolgt seitens der Gemeindeverwaltung.
Sie erhält von den Betreffenden eine unterschriebene Erklärung mit einem von ihr bestimmten
Wortlaut innerhalb der von ihr festgesetzten Frist. Betreffende Personen, die nicht zum
Ausfüllen einer Erklärung veranlagt werden, haben jedoch der Gemeindeverwaltung
unaufgefordert die zur Besteuerung erforderlichen Anhaltspunkte mitzuteilen, spätestens im
Laufe des Monats der Aufstellung des Wohnwagens.
Artikel 6: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren.
Der Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung,
um seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 7: Die Heberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar
erklärt.
Artikel 8: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 9: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden.
Artikel 10: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die



Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 11: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung
und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 12: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Beitreibung und das Streitverfahren in

Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999 betreffend
das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund der hohen Kosten, die aus der Entsorgung von Altpapier und dem Müll im
Allgemeinen entstehen;

Aufgrund der Verunreinigung der öffentlichen Bereiche durch das Wegwerfen von
verteilten Schriften und der Verpflichtung der Gemeinde für die öffentliche Sauberkeit zur
sorgen;

Aufgrund der nahen Grenzlage der Gemeinde, welche das Aufkommen von potenziellen
Schriften erhöht;

Aufgrund der direkten Nachbarschaft zu französischsprachigen Gemeinden, welche zu
einer Verteilung von mehrsprachigen Schriften und zu einem höheren Aufkommen von Schriften
führt;

Aufgrund dessen, dass Schriften mit Redaktionstext einen besonderen öffentlichen Wert
für die Bevölkerung haben;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 04001/364-24 für die Einnahmen
vorgesehen ist;

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Berichtes des Finanzschöffen vom 07.11.2018 zur Begründung der Steuer

über die erfolgte Verteilung von Schriften;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Unter Schriften versteht man alle adressierten oder nicht-adressierten Schriften, Flyer,
Kataloge oder Zeitschriften, welche in den Haushalten oder auf öffentlicher Straße kostenlos
verteilt werden.
Als Werbeinhalt gilt jede Mitteilung mit dem Ziel, die verschiedenen Natur- oder
Industrieprodukte zu verkaufen oder bezahlbare Dienstleistungen anzubieten.
Unter Redaktionstexte versteht man:
- die durch Journalisten in der Ausübung ihres Berufs verfassten Texte,
- die Texte, die der lokalen Bevölkerung (unter „lokal“ versteht man das Gebiet der
Gemeinde Sankt Vith), Informationen über die in der Gemeinde ansässigen Hilfsdienste,
öffentlichen Dienste, Krankenkassen, Krankenhäuser und Bereitschaftsdienste (Ärzte -
Krankenpflegerinnen - Apotheker) liefern,
- die aktuellen Nachrichten über Politik, Sport, Kultur, Kunst, Literatur und Wissenschaft
und die nichtkommerziellen Informationen für Verbraucher,
- die Informationen über die Kulte, die Anzeigen über lokale Veranstaltungen (unter „lokal“
versteht man das Gebiet der Gemeinde Sankt Vith) wie z.B. Feste und Kirmessen, Schulfeste,
Aktivitäten in Jugendheimen und Kulturzentren, über Sportveranstaltungen, Konzerte,

28. Steuer über die erfolgte Verteilung von Schriften, Katalogen und Zeitschriften.



Ausstellungen und politische Sprechstunden,
- die nichtkommerziellen Inserate von Privatpersonen, die notariellen Bekanntmachungen
und die individuellen Stellenanzeigen,
- die Mitteilungen von Behörden und öffentlichen Institutionen, die für die lokale
Bevölkerung (unter „lokal“ versteht man das Gebiet der Gemeinde Sankt Vith) von Interesse
sind,
- die Wahlanzeigen.
Artikel 2: Zugunsten der Gemeinde Sankt Vith wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine
jährliche Steuer auf die Verteilung von Schriften erhoben.
Sie betrifft die für die Adressaten kostenlose Verteilung von Schriften mit weniger als 30 %
Redaktionstexte ohne Werbeinhalt. Die Redaktionstexte müssen in der Schrift integriert sein und
dürfen nicht als Beilage eingefügt werden.
Artikel 3: Geschuldet wird die Steuer:
- vom Herausgeber
- oder, falls dieser unbekannt ist, vom Drucker
- oder, falls Herausgeber und Drucker unbekannt sind, vom Verteiler.
Artikel 4: Die Steuer wird auf 0,08 € pro verteiltes Exemplar festgelegt.
Artikel 5: Der Steuerpflichtige ist gehalten, spätestens am Vorabend des Tages oder des ersten
Tages der Verteilung der Gemeindeverwaltung eine Erklärung abzugeben, die alle zur
Besteuerung notwendigen Angaben enthält.
Die Steuerpflichtigen, welche nicht zum Ausfüllen einer solchen Erklärung aufgefordert wurden,
sind nichtsdestoweniger verpflichtet, von selbst der Gemeindeverwaltung die zur Besteuerung
erforderlichen Elemente mitzuteilen und zwar spätestens innerhalb eines Monates nach der
Verteilung des Werbeblattes.
Artikel 6: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich.
Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen wird, muss das Gemeindekollegium dem
Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post, die Gründe des Rückgriffs auf dieses
Vorgehen, sowie die Elemente auf welche die Besteuerung beruht, sowie die Art der Festlegung
dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren.
Der Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung,
um seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 01. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 7: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 8: Die Heberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar
erklärt.
Artikel 9: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 10: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.
Artikel 11: Unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.12.1996 über die Festlegung



und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern, finden die Bestimmungen des Titels VII,
Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des Einkommenssteuergesetzes und Artikel 126 bis 175 des
Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches Anwendung, insofern sie nicht speziell die
Einkommenssteuern betreffen.
Artikel 12: Gegenwärtiger Beschluss wird der Aufsichtsbehörde zwecks Ausübung der
allgemeinen Aufsichtspflicht zugestellt.

Der Stadtrat:
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1122-31;
Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern;
In Anbetracht, dass die Gemeinde in Anwendung der Gemeindepolizeiverordnung über

das Wegewesen allein berechtigt ist, den Anschluss am öffentlichen Abwasserkanal (Sammler)
der anliegenden Gebäude und Grundstücke für die zwischen besagten Sammler und der
Fluchtlinie des Privateigentums begriffenen Länge zu verwirklichen;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/362-05 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Beschließt einstimmig:
Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 eine Steuer auf
den Bau, durch und zu Lasten der Gemeinde, von Privatanschlüssen an den öffentlichen
Abwasserkanal erhoben.
Artikel 2:
§1: Der Betrag der Steuer ist auf 1.050,00 € festgesetzt. Diese Summe ist die Beteiligung des

Anwohners an den Durchschnittskosten der Verwirklichung eines Anschlusses in Leitungen
von 15 cm Innendurchmessers auf der zwischen dem Sammler und der Fluchtlinie des
Eigentums begriffenen Länge.

§2: Bei Regional- oder Gemeindestraßenerneuerungen mit Verlegen von neuen öffentlichen
Abwasserkanälen wird der Betrag der Steuer auf 525,00 € für jeden neuen Anschluss in
Leitungen von 15 cm Innendurchmesser auf der zwischen dem Sammler und der Fluchtlinie des
Eigentums begriffenen Länge festgesetzt.
Artikel 3: Zuzüglich zu der in Artikel 1 erwähnten Steuer, werden alle zusätzlichen Bauarbeiten
und Anschlüsse mit einem größeren Durchmesser als 15 cm zu deren effektiven Kosten
berechnet.
Artikel 4: Die Steuer ist gesamtschuldnerisch durch den Eigentümer der Immobilie zu entrichten
und wenn ein solcher besteht, durch den Nutznießer, den Erbpächter, den Grundeigentümer oder
den Besitzer in irgendwelcher anderen Eigenschaft.
Artikel 5:
§1: Die Steuer ist nicht anwendbar bei Anschluss von Gebäuden, die Eigentum der öffentlichen

Behörden sind und für einen kostenlosen oder nicht kostenlosen gemeinnützigen Zweck
bestimmt sind.

§2: Die Steuer ist nicht anwendbar bei Anschluss an den öffentlichen Abwasserkanal in neuen
Parzellierungen oder Erschließungen, wo der Parzellierer bereits Warteanschlüsse verlegt

hat.
Artikel 6: Die Steuerheberolle wird durch das Gemeindekollegium aufgestellt und für
vollstreckbar erklärt.
Artikel 7: Die Steuer ist innerhalb von zwei Monaten nach Versand des Steuerbescheids zu
zahlen.
In Ermangelung der Zahlung innerhalb dieser Frist werden die Regeln betreffend die
Verzugszinsen auf die staatlichen Einkommenssteuern angewandt.

29. Steuer auf den Bau von Privatanschlüssen an den öffentlichen Abwasserkanal.



Artikel 8: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen,
Verfolgungen, Vorzugsrecht, gesetzliche Hypothek sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuern gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 9: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium, der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postweg zugestellt werden.
Artikel 10: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund des Artikel 464 des Einkommensteuergesetzbuches;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere Artikel L1122-30

und L1331-3;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/371-01 für die Einnahmen vorgesehen ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde Sankt Vith wird für das Rechnungsjahr 2019
eintausendsiebenhundert Zuschlaghundertstel zur Immobilienvorbelastung festgesetzt.
Artikel 2: Diese Zuschlaghundertstel zur Immobilienvorbelastung werden durch die Verwaltung
der direkten Steuern erhoben.
Artikel 3: Der gegenwärtige Beschluss wird der vorgesetzten Behörde zur Kontrolle unterbreitet.

Der Stadtrat:
Angesichts der Finanzlage der Gemeinde;
Aufgrund der Artikel 465 bis 470 des Einkommensteuergesetzbuches;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L1122-30 und L1331-3;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/372-01 für die Einnahmen vorgesehen

ist;
Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Für das Rechnungsjahr 2019 wird eine Zuschlagsteuer zur Staatssteuer auf die
natürlichen Personen zu Lasten der Einwohner des Königreiches erhoben, die am 01. Januar des
Jahres, das dieses Rechnungsjahr bezeichnet, innerhalb der Gemeinde steuerpflichtig sind. Für
jeden Steuerpflichtigen wird der Satz dieser Steuer auf 6 % des gemäß Artikel 466 des
Gesetzbuches über die Einkommenssteuer errechneten Teils, der für dasselbe Rechnungsjahr
dem Staat geschuldeten Steuer auf die natürlichen Personen, festgelegt.
Artikel 2: Diese Zuschlagssteuer zur Staatssteuer auf die natürlichen Personen wird durch die
Verwaltung der direkten Steuern erhoben.
Artikel 3: Der gegenwärtige Beschluss wird der vorgesetzten Behörde zur Kontrolle unterbreitet.

Der Stadtrat:
Auf Grund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

dessen Artikel L1231-9;
Beschließt einstimmig:

30. Zuschlaghundertstel zur Immobilienvorbelastung.

31. Zuschlagssteuer zur Staatssteuer auf die natürlichen Personen.

32. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2019 der Autonomen Gemeinderegie Triangel.
Kenntnisnahme.



Den Haushaltsplan der Autonomen Gemeinderegie „Triangel“ für das Geschäftsjahr 2019 zur
Kenntnis zu nehmen.

Der Stadtrat
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

dessen Artikel L1234-4, L3331-3 und 4;
Nimmt zur Kenntnis:

Den Haushaltsplan der VoG Sport- und Freizeitzentrum Sankt Vith für das Geschäftsjahr 2019
und beschließt, den im ordentlichen Dienst vorgesehenen Gemeindezuschuss in Höhe von
240.916,00 € und im außerordentlichen Dienst in Höhe von 21.750,00 € in den Haushaltsplan
2019 der Gemeinde Sankt Vith einzutragen.

Der Stadtrat:
Beschließt einstimmig:

Den vorliegenden Haushaltsplan 2019 des Öffentlichen Sozialhilfezentrums wie folgt zu
genehmigen:
Gewöhnlicher Dienst in Einnahmen und Ausgaben 2.495.180,00 €
Zuschuss der Gemeinde Sankt Vith: 225.195,20 €
Außergewöhnlicher Dienst in Einnahmen: 182.490,00 €
Außergewöhnlicher Dienst in Ausgaben: 148.500,00 €
Bonus: 33.990,00 €

Der Stadtrat:
Aufgrund des vorliegenden Haushaltsplanes der Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 2019,

der am 14. November 2018 ausführlich im Direktionsrat konzertiert wurde;
Beschließt mit 15 JA-Stimme(n), 0 NEIN-Stimme(n) und 2 Enthaltung(en) (Frau KNAUF

Alexandra, Herr BERENS Karlheinz):
Den ordentlichen Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 2019 zu genehmigen.
Gewöhnlicher Dienst:
Einnahmen: 12.604.158,09 €
Ausgaben: 12.012.520,79 €
Haushaltsergebnis: 591.637,30 €
Den außerordentlichen Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 2019 zu
genehmigen.
Außerordentlicher Dienst:
Einnahmen: 1.375.726,08 €
Ausgaben: 1.375.726,08 €

Der Stadtrat:
Nimmt zur Kenntnis:

In Ausführung des Artikels L1124-42 des Kodexes der lokalen Demokratie und der
Dezentralisierung das Ergebnis der am 13.11.2018 erfolgten Kontrolle der Stadtkasse, wobei
festgestellt wurde, dass der Kassenbestand und der Stand der einzelnen Konten sich auf
6.313.285,98 € beliefen.

"So abgeschlossen am Tage, Monat und Jahr wie eingangs erwähnt."

33. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2019 der VoG Sport- und Freizeitzentrum Sankt Vith.
Kenntnisnahme.

34. Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2019 des Öffentlichen Sozialhilfezentrums Sankt
Vith. Genehmigung.

35. Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Vith für das Jahr 2019 - Genehmigung.

36. Kontrolle der Stadtkasse - 3. Trimester 2018. Kenntnisnahme.


